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Öffentliche Sitzung am 23.02.2026 
Beginn: 19.00 Uhr, Ende:20:30 Uhr 
Tagungsort: Stadtsaal Purkersdorf 
 

TOP 1  Einleitende Erfordernisse 

1. PRÄSENZFESTSTELLUNG im Zuge der öffentlichen Sitzung am 23.02.2026 

Anwesend: 28 /Präsenzqouorum: 22 
 

NAME NAME 

AICHER Mst.in Sabine LEITL Lukas – siehe entschuldigt 
BAUM DDr. Josef  LEOPOLD Ursula 
BOLLAUF Susanne MILD Mag. Karim – siehe entschuldigt 
BRUNNER Roman OPPITZ DI Albrecht 
EISENRIEGLER-BUNYAI Gabriele PANNOSCH Mag. Karl 

FLIEGENSCHNEE Andrea PAWLEK Dieter 

FRISCH Mag. Stefan POSCH Mag. (FH) Barbara – siehe entschuldigt 
FROSCHAUER Michael RECHBERGER, Bakk.rer.soc.oec. Anja 
FROTZ Dr. Waltraud – siehe entschuldigt RIGONI Ruth 

HAUDEK Dorothea SCHEUHAMMER Ing. Peter 

KASPER Dr. DI Mag. Thomas SCHWARZ Herbert   

KEFER Julia – siehe entschuldigt STAUB Mag. Stefan 
KELLNER DI Sabina STEINBICHLER Ing. Stefan 

KLEMMER-SCHLÖGL, BA, MSc Jasmin TEUFL Thomas 

KOLLER Mag. Martin WEINZINGER Viktor 

KOPETZKY DI Florian WILTSCHEK DI Bernd   
 WUNDERLI Sonja 
 
entschuldigt: 
MILD Mag. Karim LEITL Lukas 
KEFER Julia POSCH Mag. (FH) Barbara 
FROTZ Dr. Waltraud  

 
Weiters anwesend: 
SÜSS, DI Rainhard  
HLAVKA Ing. Nikolaj  PETSCHNIGG, BSc, LL.B, LL.M Michael 

 
  



20260223 Sitzung des GEMEINDERATES I Funktionsperiode 2025-2030 Seite 4 von 126 
  

 
2.  Bestellen der Verifikatoren 
  
 SPÖ:    WILTSCHEK GR DI Bernd  
 Oppitz:    RECHBERGER GR, Bakk.rer.soc.oec. Anja  
 LiBa:   BAUM STR DDr. Josef 
 GRÜNE:  FRISCH GR Mag. Stefan  
 FPÖ:   FROSCHAUER GR Michael 
 NEOS:   KOPETZKY GR DI Florian   
 ProP:   AICHER GR Mst.in Sabine  
 
 
3. Bestellen Schriftführung 
  
PETSCHNIGG BSc, LL.B, LL.M Michael 
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4. Änderungen in der Tagesordnung 
 
4.1.  Änderungen / Ergänzungen zur Tagesordnung:  keine Änderungen 
 
4.2.  Von der Tagesordnung abgesetzt: keine Punkte 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Tagesordnung zu.  
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
5. Eingelangte Dringlichkeitsanträge 
Gem. § 46 Abs. 3 der NÖ GO können Gegenstände, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen 
wurden, können nur behandelt werden, wenn der Gemeinderat hierzu seine Zustimmung gibt. 
Folgende Anträge sind bis zu Sitzungsbeginn eingegangen: 
 
DA01  
GR0207 Parkraumbewirtschaftung 
 
Antragsteller: SPÖ, LiBa, Oppitz, NEOS, Pro Purkersdorf, Grüne 
 
Aufnahme in die Tagesordnung:   JA 
Behandlung nach Tagesordnungspunkt:  GR0206 

 
ANTRAG 

Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.   
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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TOP 2  Verifizierung von Protokollen  

Bis zu Sitzungsbeginn ist folgender schriftlicher Einwand gegen das Protokoll der Sitzung vom 
25.11.2025 eingebracht worden. 
 
Korrektur zu Gemeinderatspunkt GR0176 „Parkraumbewirtschaftung Purkersdorf“, eingebracht 
von GR Kopetzky. Im Antrag lautet der letzte Satz: „Es wird eine Arbeitsgruppe laut Sachverhalt 
eingesetzt“. Das Wort „eine“ ist durch das Wort „die“ zu ersetzten. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll der Sitzung vom 25.11.2025 und vom 10.02.2026. 
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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Verifizierungsvermerk Protokoll 23.02.2026 
 
Das Protokoll des Gemeinrates vom 23.02.2026 ist in der Sitzung des Gemeinderates am 
24.03.2026 verifiziert worden und wird von je einem/r Vertreter/in der im Gemeinderat vertretenen 
Parteien bzw. wahlwerbenden Gruppen unterfertigt. 
 
 
Bürgermeister  STEINBICHLER Ing. Stefan 
 
 
SPÖ:    WILTSCHEK GR DI Bernd  
 
 
Oppitz:   RECHBERGER GR, Bakk.rer.soc.oec. Anja  
 
 
LiBa:    BAUM STR DDr. Josef 
 
 
GRÜNE:  FRISCH GR Mag. Stefan  
 
 
FPÖ:    FROSCHAUER GR Michael 
 
 
NEOS:   KOPETZKY GR DI Florian 
 
   
ProP:    AICHER GR Mst.in Sabine  
 
 
Schriftführung:  PETSCHNIGG BSc, LL.B, LL.M Michael 
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Kreislaufwirtschaft, Stadtentwicklung Nachhaltigkeitsstrategien 
– KASPER STR Dr. DI Mag. Thomas 

GR0205 Örtliches Raumordnungsprogramm – 21. Änderung des   
Flächenwidmungsplanes: Stellungnahmen - Beschluss - Verordnung 

Antragsteller:  KASPER STR Dr. DI Mag. Thomas 
 

SACHVERHALT 
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1 Einleitung 

1.1 Inhalt des Änderungsverfahrens 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf beabsichtigt die 21. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogramms entsprechend den Bestimmungen des § 25 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 
104/2025.  

Dabei erfolgen zwei inhaltliche Änderungen des Flächenwidmungsplans und eine Anpassung an die 
amtliche Katastralmappe (DKM).  

Überdies erfolgt die 28. Änderung des Bebauungsplans.  

Nachfolgend werden die Änderungspunkte der 21. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogramms tabellarisch dargestellt: 

Nr. Gst.-Nr., KG 
Purkersdorf 

Adresse Änderungswunsch 

1 170/14 Wiener Straße 68 Festlegung Vö 

2 599/3, 599/5, 157/2 Christkindlwald 1+2 Festlegung Gspi, flächengleicher 
Tausch Bauland-Grünland 

6 559 Karlgasse 8 Festlegung Widmungszusatz 
„2WE“ 

10 579/1 Wintergasse 39 bis 43 Anpassung der 
Widmungsgrenzen BW / Glf und 
der Kenntlichmachung FO an die 
DKM 

 

Änderungspunkt 2 wurde aus dem Auflageentwurf ausgenommen.  

Änderungspunkte 3 bis 5 und 7 bis 9 betreffen nur die 28. Änderung des Bebauungsplans. 

Der vorliegende Beschlussbericht umfasst einerseits den Auflageentwurf der ggs. geplanten 
Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms (Flächenwidmungsplans). Andererseits werden 
die im Rahmen der sechswöchigen Auflage eingegangenen Stellungnahmen behandelt.  

Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes wurde gem. den §§ 24 und 25 
des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 i.d.F. LGBl. Nr. 104/2025 (NÖ ROG 2014) durch sechs 
Wochen (vom 17.11.2025 bis 29.12.2025) im Rathaus der Stadtgemeinde Purkersdorf zur 
allgemeinen Einsicht aufgelegt. 

Gem. § 24 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 ist jedermann berechtigt, innerhalb der Auflagefrist 
zum Entwurf des Örtlichen Raumordnungsprogrammes schriftlich Stellung zu nehmen. Die 
rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen sind bei der Erlassung der Verordnung durch den 
Gemeinderat in Erwägung zu ziehen. Eine Übersicht der abgegebenen Stellungnahmen ist dem 
vorliegenden Bericht als Anhang beigelegt. In den gegenständlichen Beschlussunterlagen werden 
die in der Auflagefrist eingelangten Stellungnahmen, wie im NÖ ROG 2014 vorgesehen, behandelt. 
Innerhalb dieser Frist sind sieben Stellungnahmen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf eingegangen. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Erläuterungen der Stellungnahmen 
in dem vorliegenden Bericht um Kurzfassungen der tatsächlichen Schreiben handelt. Die Würdigung 
des Gemeinderates bezieht sich allerdings auf die vollständigen Originaltexte, welche im Anhang 
dieses Berichtes enthalten sind. 
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1.2 Stand der örtlichen Raumplanung 

Örtliche Raumplanungsinstrumente 

Änderungsverfahren Änderungspunkte beschlossen 

[Anzahl] 

Rechtskraft 

[dd.mm.yyyy] 

Örtliches Entwicklungskonzept 

2003 - März 2003 

2022 - 08.07.2022 

Grundlagenerhebung 

2021 - - 

Flächenwidmungsplan (FWPL) 

digitale Neudarstellung 1992  Juni 1993 

… 

16. Änderung  Dezember 2015 

17. Änderung  2017 

18. Änderung 18 08.07.2022 

19. Änderung 8 01.08.2023 

20. Änderung 1 15.05.2025 

21. Änderung - - 

Bebauungsplan (BBPL) 

digitale Neudarstellung 1993  Dezember 1993 

… 

23. Änderung  Dezember 2015 

24. Änderung  Juli 2017 

25. Änderung 20 05.08.2022 

26. Änderung 12 09.09.2023 

27. Änderung 1 15.05.2025 

28. Änderung - - 

Überörtliche Raumplanungsinstrumente –  

Regionale und sektorale Raumordnungsprogramme 
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1.3 Allgemeine Hinweise zu § 25 Abs. 1a und 2 NÖ ROG 2014 
(Änderungsanlass) 

Der jeweils anzuwendende Änderungsanlass gemäß § 25 Abs.1a und 2 NÖ ROG 2014 idgF. ist bei 
jedem Änderungspunkt gesondert angeführt. 

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sowohl Hauer/Zaussinger (2006, S. 686) 
als auch Liehr/Riegler (2010, S. 258) und Pallitsch/Pallitsch/Kleewein (2013, S. 898) in 
Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Berichtigung von Schreib- und Zeichenfehlern in 
Bebauungsplänen darauf hinweisen, dass diese als selbstverständlich angenommen wird. Die 
Anwendung auf das örtliche Raumordnungsprogramm/den Flächenwidmungsplan erfolgt im 
Rahmen dieses Verfahrens in diesem Sinne, es wird bei den betreffenden Änderungspunkten auf 
diesen Hinweis Bezug genommen. 

Weiters ist gemäß Pallitsch/Pallitsch/Kleewein (2013, S. 1496) festzustellen, dass der 
Verordnungsgeber „auch unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen für die Änderung eines 
ÖROP“ einen rechtswidrigen Flächenwidmungsplan korrigieren muss. Dies ergibt sich aus Art. 18 
Abs. 2 B-VG (Legalitätsprinzip) als Verpflichtung, eine rechtswidrige Verordnung beseitigen oder 
durch eine rechtmäßige ersetzen zu müssen. Bei den betroffenen Änderungspunkten wird auf 
diesen Hinweis Bezug genommen. 

Hauer Wolfgang, Zaussinger Friedrich (2006): Niederösterreichisches Baurecht. 7. Auflage. Linde 
Verlag. Wien. 

Liehr Willibald, Riegler Lorenz E. (2010): NÖ BauO. NÖ Bauordnung. NÖ Raumordnungsgesetz. 
Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH. Wien. 

Pallitsch Wolfgang, Pallitsch Philipp, Kleewein Wolfgang (2013): Niederösterreichisches Baurecht. 
8. Auflage. Linde Verlag. Wien 
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2 Änderungen gegenüber den Auflageunterlagen 

2.1 Inhaltliche Änderungen und Anpassung an geänderte gesetzliche 
Bestimmungen 

Es kommt zu keinen inhaltlichen Änderungen ggü. dem Auflageentwurf.  

Es sei an dieser Stelle aber bemerkt, dass mit der Änderung LGBl. Nr. 104/2025 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014, die am 01.01.2026 – und damit nach der öffentlichen Auflage der 
ggs. Änderung – in Kraft getreten ist, die wesentliche Änderung von Planungsgrundlagen (§ 25 
Abs. 1 Z 2 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024) als Änderungsanlass für den 
Flächenwidmungsplan entfällt und nur mehr bei der Abänderung eines Entwicklungskonzeptes 
geltend gemacht werden kann (§ 25 Abs. 1 Z 2 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025).  

Betreffend die Änderungspunkte 1 und 10 ist festzuhalten, dass über die im Auflageentwurf 
(Kapitel 4) dargestellte wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen (§ 25 Abs. 1 Z 2 NÖ ROG 
2014 LGBl. Nr. 10/2024) hinaus auch der Änderungsanlass gem. § 25 Abs. 1a Z 6 NÖ ROG 2014 
LGBl. Nr. 104/2025 (Vermeidung erkennbarer Fehlentwicklungen oder Entwicklungszielen) 
geltend gemacht werden kann. Gem. Pallitsch et al. 2022 darf der Flächenwidmungsplan auch dann 
abgeändert werden, wenn sich die Planungsgrundlagen (noch) nicht wesentlich geändert haben, 
aber künftige Fehlentwicklungen und Entwicklungsdefizite absehbar sind. Der Änderungsgrund 
knüpft an die Verpflichtung der Gemeinden an, Veränderungen der naturräumlichen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten (§ 13 Abs 5) und Auswirkungen von 
örtlichen ROP auf die Umwelt und die Raumstruktur zu beobachten, um allenfalls frühzeitig auf 
unvorhergesehene negative Entwicklungen reagieren zu können. 

Den Bereich des Änderungspunktes 1 betreffend, könnte ein Bauvorhaben am Gst.-Nr. 170/14, 
KG Purkersdorf, auf Basis der derzeit rechtskräftigen Bestimmungen (iVm den derzeit 
rechtskräftigen Bestimmungen des Bebauungsplans) zur Folge haben, dass das prägende 
Erscheinungsbild des historisch oder künstlerisch wertvollen Bereichs des Sanatoriums Purkersdorf 
beeinträchtigt wird. Die mit dem Änderungspunkt 1 geplante Ausweisung als öffentliche 
Verkehrsfläche ermöglicht die Schaffung eines kleinen, öffentlich zugänglichen städtischen 
Freiraums, der die baukulturelle Geschichte des Areals erlebbar macht. Die Widmungsmaßnahme 
stellt daher eine ausgleichende Maßnahme zur Verminderung maßgeblicher Auswirkungen auf 
kulturelle Gegebenheiten sowie das Orts- und Landschaftsbild dar (§ 14 Abs. 2 Z 10 NÖ ROG 2014 
LGBl. Nr. 104/2025). Damit wird frühzeitig auf Veränderungen kultureller Gegebenheiten reagiert. 

Änderungspunkt 10 behandelt eine geringfügige Anpassung der Abgrenzung zwischen Bauland 
und Grünland. Durch eine Umwandlung in den Grenzkataster liegt eine wesentliche Änderung der 
Grundlagen (§ 25 Abs. 1 Z 2 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024) vor. Gleichsam beugt die mit der 
Widmungsmaßnahme beabsichtigte Anpassung an die amtliche Katastralmappe (DKM) 
Entwicklungsdefiziten vor, da sowohl für die Baubehörde als auch für betroffene 
Grundstückseigentümer:innen Rechtssicherheit und eine Verbesserung in der Lesbarkeit und 
Anwendbarkeit der Verordnung des Örtlichen Raumordnungsprogramms (und der Verordnung des 
Bebauungsplans) erfolgt. 

Der im Kapitel 4 dargestellte Erläuterungsbericht wird hinsichtlich der sich geänderten gesetzlichen 
Bestimmungen angepasst. Neue Angaben werden in blauer Schrift (z.B. LGBl. Nr. 104/2025) 
dargestellt, nicht mehr Zutreffendes wird durchgestrichen (z.B. LGBl. Nr. 10/2024). 
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2.2 Aktualisierung von Kenntlichmachungen 

2.2.1 Aktualisierung der Kenntlichmachung Bodendenkmale (BD) 

Im Rahmen der mit der ggs. 21. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms verbundenen 
Neudarstellung des Flächenwidmungsplans werden die als Bodendenkmale (BD) 
kenntlichgemachten archäologischen Fundstellen bzw. archäologischen Fundhoffnungsgebiete 
aktualisiert. 

Grundlage hierzu bildet ein von Seiten des Bundesdenkmalamtes übermittelter aktualisierter 
Datenstand (GZ 2025-0.771.640 vom 30.09.2025). 

Von dieser Aktualisierung sind die Mappenblätter 2, 3 und 4 betroffen, die in der Folge neu 
dargestellt werden. 

2.2.2 Aktualisierung der Kenntlichmachung des Gefahrenzonenplans der Wildbach- 
und Lawinenverbauung 

Im Rahmen, der mit der ggs. 21. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms verbundenen 
Neudarstellung des Flächenwidmungsplans wird der als rote Gefahrenzone kenntlichgemachte 
Gefahrenzonenplan der Wildbach- und Lawinenverbauung aktualisiert. 

Im Bereich des Kreuzungsbereich Heimgartengasse / Deutschwaldstraße im Siedlungsgebiet 
Deutschwald wurde die rote Gefahrenzone (Stand: Revision 2003) aufgrund eines technischen 
Fehlers nicht richtig dargestellt. Davon betroffen sind Teilbereiche der Gst.-Nr. .819, 257/10, 301/35, 
304/40, 266/1 und 252/2, KG Purkersdorf am Mappenblatt 4. Im Zuge der Neudarstellung des 
Mappenblatts 4 wird dieser Fehler im Sinne einer technischen Korrektur bereinigt. 
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3 Behandlung von Stellungnahmen 

3.1 Behandlung von Stellungnahmen der Amtssachverständigen der 
Aufsichtsbehörde 

3.1.1 Stellungnahme der Amtssachverständigen für Raumordnung, Abteilung 
Umwelt- und Anlagentechnik (BD4) vom 24.11.2025 

Kennzahl: BD4-OR-475/002-2025 
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Bei den Änderungspunkten 1, 6 und 10 handle es sich um kleinräumige Widmungsänderungen. 
Änderungsanlass und Planungsmotivation seien in den vorliegenden Änderungsunterlagen 
umfassend und nachvollziehbar beschrieben. 

Widersprüche zu verbindlichen Planungsbestimmungen des NÖ ROG 2014 seien nicht 
festzustellen. 

 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

3.1.2 Baudienst, Naturschutz (BD1-N) vom 28.01.2026 

Kennzahl: BD1-N-8475/029-2025 
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Im Ortsgebiet von Purkersdorf würde eine Überlagerung der vorgesehenen Änderungen des 
Flächenwidmungsplans (sowie des Bebauungsplans) mit dem Landschaftsschutzgebiet 
Wienerwald bestehen. Im Erläuterungsbericht zur Änderung des Flächenwidmungsplans werde auf 
diesen Umstand zum Teil hingewiesen, ohne aber in allen Fällen eine entsprechende Abschätzung 
von Auswirkungen vorzunehmen. 

Änderungspunkt 1 liege im Umfeld des denkmalgeschützten Gebäudes des Sanatoriums 
Purkersdorf. Die beim Flächenwidmungsplan vorgesehene Vö-Festlegung im Bereich einer 
unbestockten Fläche der Parkanlage im Ausmaß von rd. 4 Meter x 55 Meter stehe aus fachlicher 
Sicht nicht in Widerspruch zu Vorgaben des Landschaftsschutzgebietes. 

Maßgebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die über ortsbildwirksame Aspekte hinaus 
auf die Ortssilhouette erheblich beeinträchtigend wirken, würden aus fachlicher Sicht nicht erwartet. 
Gleiches gelte nach Durchsicht der übermittelten Unterlagen sowie des Ortsaugenscheins vom 26. 
Jänner 2026 für die weiteren Änderungspunkte des Flächenwidmungsplans (sowie des 
Bebauungsplans). 

Auf Basis der vorliegenden Unterlagen sowie des Ortsaugenscheins vom 26. Jänner 2026 würden 
die verfahrensgegenständlichen Änderungspunkte des Flächenwidmungsplans (sowie des 
Bebauungsplans) nicht in Widerspruch zu den Vorgaben des Landschaftsschutzgebietes 
Wienerwald stehen. 

Die vorgesehenen Änderungspunkte würden zum Teil im unmittelbaren Umfeld von 
Europaschutzgebieten liegen. Eine Abschätzung von Auswirkungen dazu sei den übermittelten 
Erläuterungsberichten nicht entnommen worden. Auf Basis der bereits genannten Unterlagen sowie 
Angaben im i-map (geografischer Informationsdienst für die NÖ Landesverwaltung) würden aus 
fachlicher Sicht keine maßgeblichen Beeinträchtigungen von Europaschutzgebieten durch 
Ausstrahlungswirkungen erwartet. Naturschutzgebiete seien nicht betroffen. 

Zu den Änderungspunkten 1 und 6 des Flächenwidmungsplans sei in den übermittelten Unterlagen 
eine Abschätzung von Auswirkungen auf den Artenschutz vorgenommen worden. Beim 
Änderungspunkt 10 würden allgemeine Aussagen vorliegen, wonach keine Auswirkungen auf die 
Umwelt zu erwarten seien. 

Da es sich dabei laut den übermittelten Angaben um eine Anpassung der Widmungsgrenze 
zwischen BW und Glf an die amtliche Katastralmappe handle, bestehe in Hinsicht auf den 
Artenschutz kein Vorbehalt. 

Zum Änderungspunkt 1 im Bereich des Sanatoriums Purkersdorf werde im Erläuterungsbericht der 
Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH die Bedeutung von Altbäumen in der Parkanlage erkannt. 
Auf Basis einer Erhebung vom 2. Oktober 2025 werde im Bericht auf deren Bedeutung als 
potenzielles Fortpflanzungsquartier für Vögel oder Fledermäuse hingewiesen. In weitere Folge 
werde eine zeitliche Beschränkung für die Entfernung der in Abbildung 2 des Berichtes als potenziell 
relevant erkannten Altbäume festgelegt. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen würden die 
vorgesehenen Widmungsmaßnahmen nicht zu maßgeblichen Auswirkungen auf den Artenschutz 
führen, was aus fachlicher Sicht nachvollzogen werden könne. Die weitere Festlegung bleibe 
allerdings unbestimmt. Hier werde ausschließlich darauf verwiesen, dass die Sicherstellung dieser 
Maßnahmen mittels zivilrechtlicher Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der 
Grundstückseigentümerin erfolgen könne. Aus fachlicher Sicht sei darauf hinzuweisen, dass 
maßgebliche Beeinträchtigungen des Artenschutzes vermieden werden könnten, wenn die im 
Bericht aufgezeigten Maßnahmen auch umgesetzt würden. 

Zu Änderungspunkt 6 führe der Erläuterungsbericht aus, dass sich die „Ausgangslage für 
Auswirkungen im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 14 NÖ ROG 2014“ nicht verändere. Aufgrund der 
wesentlichen Reduktion der künftig zulässigen Nutzungsintensität würden im Bericht allenfalls 
positive Auswirkungen erwartet. Aus naturschutzfachlicher Sicht könne dies grundsätzlich 
nachvollzogen werden. 

Zusammenfassend sei bei den vorgesehenen Änderungen des Flächenwidmungsplans eine 
Abschätzung von Auswirkungen auf den Artenschutz vorgenommen worden. Sofern die im Bericht 
erkannten Erfordernisse in Hinsicht auf den Artenschutz umgesetzt würden, könnten maßgebliche 
Beeinträchtigungen des Artenschutzes hintangehalten werden. 
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Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Sicherstellung der zu Änderungspunkt 1 empfohlenen artenschutzfachlichen Maßnahmen 
(zeitliche Einschränkung allfälliger Gehölzentfernungen) mittels zivilrechtlicher Vereinbarung gem. 
§ 17 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 wurde geprüft. Da die in diesem Bereich geplanten 
Änderungen des Flächenwidmungsplans (und des Bebauungsplans) ggü. dem derzeitigen 
Rechtsstand eine Reduktion der baulichen Ausnutzbarkeit zur Folge haben, ist von keiner 
Bereitschaft zum Abschluss eines Raumordnungsvertrags durch die Grundstückseigentümerin 
auszugehen. 

Ungeachtet dessen ist darauf hinzuweisen, dass bei allfälligen Gehölzentfernungen und sonstigen 
mit dem Artenschutz in Zusammenhang stehenden Maßnahmen die Vorgaben gem. § 18 NÖ NSchG 
2000 LGBl. Nr. 2/2026 ohnehin auf Projektebene – unabhängig von der vorgesehenen Planänderung 
– verpflichtend einzuhalten sind. Die Stadtgemeinde Purkersdorf wird weiterhin in Abstimmung mit 
der Grundstückseigentümerin stehen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 18 Abs. 4, 5 und 7 NÖ NSchG 
2000 LGBl. Nr. 2/2026 hinweisen. 

 

 

3.1.3 NÖ Landesregierung, Gruppe Straße 

Kennzahl: STR-A-20/406-2025 

 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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3.2  Behandlung von Stellungnahmen aus der öffentlichen Auflage 

3.2.1  Stellungnahme Nr. 001 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_001_01_251119 

Registrierung Posteingang: 19.11.2025 

Betreff: Änderungspunkt 1 

 

 

 

Der/Die Verfasser:in spreche sich entschieden gegen die Errichtung eines weiteren, zusätzlichen 4 
m breiten und 55 m langen „Weges“ direkt an der Grundstücksgrenze aus, da sich auf dem 
Hoffmann-Areal bereits ausreichend befestigte Wege befinden würden, die zur Ansicht des 
Sanatoriums geeignet seien. Außerdem würden die 220 m² versiegelte Fläche zur Erwärmung 
beitragen und das Versickern von Regenwasser verhindern. 

Absolut abzulehnen sei auch die Entfernung jeglichen Altbaumbestands. Jeder Baum dieser Größe 
sei ein unersetzbarer Lebensraum. Mit der Änderung würden gefährdete und geschützte Tierarten 
vertrieben.  

Bäume dieser Größe würden große Mengen an Wasser verdunsten. Dies trage gerade im Bereich 
Wiener Straße zur Kühlung bei und helfe, mögliche Überschwemmungskatastrophen einzudämmen. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Den Bereich des Änderungspunktes 1 betreffend, könnte ein Bauvorhaben am Gst.-Nr. 170/14, KG 
Purkersdorf, auf Basis der derzeit rechtskräftigen Bestimmungen (iVm den derzeit rechtskräftigen 
Bestimmungen des Bebauungsplans) zur Folge haben, dass das prägende Erscheinungsbild des 
historisch oder künstlerisch wertvollen Bereichs des Sanatoriums Purkersdorf beeinträchtigt wird. 
Die mit dem Änderungspunkt 1 geplante Ausweisung als öffentliche Verkehrsfläche ermöglicht die 
Schaffung eines kleinen, öffentlich zugänglichen städtischen Freiraums, der die baukulturelle 
Geschichte des Areals erlebbar macht. Die Widmungsmaßnahme stellt daher eine ausgleichende 
Maßnahme zur Verminderung maßgeblicher Auswirkungen auf kulturelle Gegebenheiten sowie das 
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Orts- und Landschaftsbild dar (§ 14 Abs. 2 Z 10 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025). Damit wird 
frühzeitig auf Veränderungen kultureller Gegebenheiten reagiert. 

Wie im Erläuterungsbericht dargestellt, betrifft diese Widmungsmaßnahme einen Bereich, der nicht 
mit Gehölzen bestockt ist. Aufgrund der dort vorhandenen Strukturen und der 
Vegetationsausstattung in diesem Bereich sind durch diese Änderung keine maßgeblichen 
Auswirkungen auf den Artenschutz zu erwarten. 

In Folge der ggs. Widmungsänderung (und der parallelen 28. Änderung des Bebauungsplans) ist 
auf dem derzeit unbebauten Grundstück aber die Errichtung eines Pflegeheims mit bis zu 72 Betten 
und damit die bauliche Beanspruchung eines größeren, mit Gehölzen bestockten Bereichs zu 
erwarten.  

Nach vorliegender Abschätzung würden maßgebliche Auswirkungen der Widmungsänderung auf 
den Artenschutz gem. § 14 Abs. 2 Z 10 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 dann vorliegen, wenn in 
Folge der Widmungsänderung Verbotstatbestände gem. § 18 Abs. 4, 5 und 7 NÖ NSchG 2000 LGBl. 
Nr. 2/2026 nicht ausgeschlossen werden können.  

Im Falle von Bauvorhaben hat die Durchführung von Gehölzentfernungen (Altbaumbestand) daher 
außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Sommerquartierszeit von Fledermäusen (d.h. im 
Zeitraum 1. November bis 31. März) zu erfolgen. Da allfällig vorhandene Fledermäuse zwischen 
Mitte September und Ende Oktober fluchtfähig sind, können Gehölzentfernungen (Altbaumbestand) 
mit geeigneten begleitenden Maßnahmen durch eine fachlich geeignete Person auch im Zeitraum 
15. September bis 31. Oktober durchgeführt werden. Jungbäume können im Zeitraum 1. September 
bis 19. Februar entfernt werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind in Folge der Widmungsmaßnahme keine 
maßgeblichen Auswirkungen auf den Artenschutz zu erwarten.  

 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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3.2.2 Stellungnahme Nr. 002 

Kennzahl:  
SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_002_01_251215 
SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_002_02_251215 

Registrierung Posteingang: 28.12.2025 

Betreff: Änderungspunkt 6 
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Betreff: Änderungspunkt 6 

Der/Die Verfassende ersucht als Eigentümer:in des von Änderungspunkt 6 betroffenen Gst.-Nr. 559, 
KG Purkersdorf, keine Einschränkung max. zulässiger Wohnungen pro Grundstück vorzunehmen 
und die Bebauungsdichte von derzeit 25 auf 33 % zu erhöhen. 

Der Stellungnahme ist eine textliche Darstellung des im Bereich dieses Grundstücks beabsichtigten 
„Projekts Wohnpark St. Jakobus“, das dort die Errichtung von acht Wohnungen mit einer 
Wohnnutzfläche von je ca. 150 m² vorsieht, beigelegt. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Der Planungswille des Gemeinderats ist im ggs. Bereich seit Erlassung des Örtlichen 
Entwicklungskonzepts (Rechtskraft: 08.07.2022) dokumentiert: Sicherung und Weiterentwicklung 
des kleinteiligen, strukturellen Charakters und des hohen Durchgrünungsgrades der 
Siedlungsgebiete abseits des Zentrums und der Hauptachsen. 

Die Umsetzung dieser Maßnahme, für die eine Bausperre erlassen wurde, ist im Bereich des ggs. 
Gst.-Nr. 559, KG Purkersdorf bislang nicht erfolgt und die entsprechende Bausperre im Bereich 
dieses Grundstücks noch nicht aufgehoben. 

Dies deshalb, da zum Zeitpunkt der 19. Änderung des Flächenwidmungsplans (Rechtskraft: 
01.08.2023) auf dem baulich ungenutzten Grundstück das Potenzial der Herstellung einer zwischen 
den Gebäuden mit einer höheren Anzahl von Wohneinheiten im Süden und jenen mit einer 
niedrigeren Anzahl an Wohneinheiten im Norden vermittelnden städtebaulichen Struktur gesehen 
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wurde. Aus diesem Grund wurde im Bereich dieses Grundstücks keine Einschränkung auf max. zwei 
Wohnungen pro Grundstück (BW-2WE) festgelegt. 

In der Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen behielt sich die Stadtgemeinde 
Purkersdorf gleichsam aber vor, die zuvor genannte Bausperre im Bereich des ggs. Gst.-Nr. 559 
nicht aufzuheben und nach Ablauf der Bausperre ebenfalls den Zusatz „2WE“ festzulegen. Wie in 
den Erläuterungen zur 19. Änderung des Flächenwidmungsplans dargestellt, sollte davon nur 
abgesehen werden, wenn das von Seiten des Liegenschaftseigentümers geplante Projekt 
nachweislich wesentliche öffentliche Interessen berücksichtigt: 

- Mobilitätskonzept zugunsten nachhaltiger Mobilitätsformen 

- Architekturwettbewerb unter Beteiligung der Stadtgemeinde 

- Bürger:innenbeteiligung 

Da diesen öffentlichen Interessen der Stadtgemeinde Purkersdorf im Rahmen der Laufzeit der 
Bausperre von Seiten des Grundstückseigentümers nicht entsprochen wurde und weder die derzeit 
laufende Bausperre nochmal verlängert noch am selben Grundstück erneut eine Bausperre erlassen 
werden kann, wird am Beschluss des Änderungspunktes 6 festgehalten. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

 

3.2.3 Stellungnahme Nr. 003 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_003_01_251228 

Registrierung Posteingang: 28.12.2025 

Betreff: Änderungspunkt 1 
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Die Verfasser:innen würden sich entschieden gegen die 28. Änderung des Bebauungsplans 
aussprechen. 

Die geplante massive Verbauung des Areals beeinträchtige nachhaltig das architektonische 
Ensemble des Sanatoriums Purkersdorf von Josef Hoffmann zerstöre die historische wie 
gestalterische Aussage. 

Das Sanatorium Purkersdorf gelte als Hauptwerk des Wiener Jugendstils und werde in der 
Fachliteratur zur Entstehung der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts regelmäßig genannt, 
häufig in einem Atemzug mit Hoffmanns Palais Stoclet in Brüssel, dass seit 2009 Teil des UNESCO-
Welterbes sei. Auch der zugehörige „Sanatoriumspark“ sei als bedeutendes Kulturgut anerkannt 
und werde im Standardwerk „Historische Gärten Österreichs – Garten- und Parkanlagen von der 
Renaissance bis 1930“ von Eva Berger ausführlich gewürdigt. 

Die geplante Verbauung entwerte und verschmälere dieses unwiederbringliche Kulturerbe in seiner 
räumlichen Wirkung, historischen Bedeutung und ästhetischen Qualität dauerhaft. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung bzw. die parallele 28. Änderung des 
Bebauungsplans das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen abbildet. 
Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges und dem 
Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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3.2.4 Stellungnahme Nr. 004 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_004_01_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Betreff: Änderungspunkt 1 
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Der/Die Verfasser:in erhebe aus dem Blickwinkel der Baukultur- und Denkmalpflege unter 
Bezugnahme auf § 1 Abs. 2 lit. f NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF. Einspruch gegen die 
Änderung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans. 

Im Zielparagrafen dieses Gesetzes werde als „Leitziel für die Vollziehung des Gesetzes die 
„Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes“ dekretiert. Die geplante massive 
Verbauungsmöglichkeit durch einen Baukörper mit einer derart großen Trakttiefe bringe eine 
massive Verschlechterung der Wahrnehmungsmöglichkeit des Sanatoriums Purkersdorf von Josef 
Hoffmann mit sich. 

Die Konsumation der geplanten Bebauungsmöglichkeit verschlechtere die Wahrnehmung des 
einzigartigen Baudenkmals „Sanatorium Purkersdorf“ und enge damit das baukulturelle Ortsbild von 
Purkersdorf stark ein, was eine wesentliche Verschlechterung zur Folge hätte. Das als „Sanatorium 
Westend“ nach Plänen von Josef Hoffmann 1904 entstandene Bauwerk zähle zu den Inkunabeln 
der Architektur des 20. Jahrhunderts in fehle in keiner maßgeblichen Darstellung der 
Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. 

Weiters sei das Bauwerk und sein Park als potenzielles UNESCO-Weltkulturerbe einzuschätzen. 
Das von Josef Hoffmann geplante „Palais Stoclet“ in Brüssel sei zwischenzeitlich in die Liste des 
UNESCO-Welterbes eingetragen worden. Das zeitlich unmittelbar davor entstandene Sanatorium 
Purkersdorf sei nicht nur der Vorläufer des Palais Stoclet, sondern auch das Hauptwerk von Josef 
Hoffmann in Österreich. 

Es sei festzuhalten, dass jeglicher weiterer Eingriff ins nähere Umfeld des Kultur- und Baudenkmals 
diesem Schaden würde, einem Leitziel des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF widerspräche 
und dem Image der Stadt Purkersdorf abträglich wäre.  

Schließlich wird der Zeitraum der öffentlichen Auflage während der Weihnachtszeit kritisiert. Diese 
Vorgangsweise werfe kein gutes Licht auf die Verantwortlichen im Bauamt und in der 
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Gemeindevertretung, „zumal es sich bei der Causa um die Neuauflage einer scheibchenweise vor 
sich gehenden baukulturellen Wertverschleuderung zu Spekulationszwecken handelt“. 

 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung bzw. die parallele 28. Änderung des 
Bebauungsplans das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen abbildet. 
Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges und dem 
Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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3.2.5 Stellungnahme Nr. 005 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_005_01_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Betreff: Änderungspunkt 1 
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Die laut Planentwurf zur Verbauung vorgesehene Grünfläche grenze unmittelbar an das 
weltberühmte Gebäude des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf an, das als „Gesamtkunstwerk“ 
gelte und „zu einem Inkunabel der Architektur des 20. Jahrhunderts“ (Zitat aus dem 
Unterschutzstellungsbescheid des Bundesdenkmalamtes aus 1992) geworden sei. Diese 
Grünfläche bilde nicht nur einen essenziellen Teil des Sanatoriumsparks, sondern gelte auch als 
wichtige Freifläche für die Sichtbarkeit und Wirkung einer der Ikonen der österreichischen 
Architektur der Moderne, insbesondere die Blickbeziehung von der Wiener Straße her betreffend. 
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Der Unterschutzstellungsbescheid des Bundesdenkmalamtes (BDA) betone die Bedeutung und 
Wichtigkeit der dem Sanatorium zugehörigen Parkanlage: „Die den Objekten zugehörige und den 
Charakter der Anlage unterstützende Ausformung des Gartenbereiches mit seinen Wegen, Beeten 
und Bepflanzungen, stellt einen integrierenden Teil des Denkmals im Hinblick auf das intendierte 
Gesamtkunstwerk dar“ (BDA 1992: S. 5). 

Das BDA habe die ggs. Parkanlage jedoch nicht als „historische Gartenanlage“ unter Schutz stellen 
können, da das österreichische Denkmalschutzgesetz hier eine große verfassungsrechtliche Lücke 
aufweise. 

Umso mehr liege die Verantwortung, dieses Kulturjuwel von der Verbauung freizuhalten, bei der 
Gemeinde Purkersdorf und dem Land Niederösterreich.  

Aufgrund der §§ 1 Abs. 2 Z 1 lit. f und 14 Abs. 2 Z 14 NÖ ROG 2014 fordern die Verfasser:innen 
(Initiative Denkmalschutz) insbesondere für das Gst.-Nr. 170/14 die Rückwidmung in Grünland. 

Auch in der Verordnung zur Bausperre werde diese Rückwidmung in den Überlegungen 
ausdrücklich miteinbezogen: „Die Option einer möglichen Abänderung des Flächenwidmungsplans 
mit der Festlegung Grünland Parkanlagen (Gp) […] wird ausdrücklich in die Erwägungen des 
Gemeinderates miteinbezogen.“ 

Es könne aber abgeleitet werden, dass die einzige Aufgabe der Expert:innengruppe darin bestand, 
die Verteilung der Grundrissflächen für die Errichtung eines Pflegeheimes mit 72 Betten möglichst 
„denkmalverträglich“ festzulegen, da in der Aufgabenstellung diese wichtige Option der Festlegung 
Gp jedoch ausgeschlossen worden sei. 

Im Erläuterungsbericht werde die geplante Verbauung auf Gst.-Nr. 170/14 als Ergebnis einer 
Abwägung öffentlicher und privater Interessen abgebildet. Dass dabei dargestellt wird, dass auch 
für die Nutzung des Grundstücks als Pflegeheim ein öffentliches Interesse besteht, das nicht zuletzt 
in der entsprechenden Flächenwidmung dokumentiert ist, sei „das übliche, allzu oft schlechte Spiel 
der Politik. Nutzungen für den ‚guten Zweck‘ werden für geplante Verbauungen in sensible Natur- 
und Kulturräume als Argument vorgeschoben, im Wissen, dass man deren Verbauung anders 
schwerlich begründen kann.“ Der Verein wolle ganz klar hinterfragen, ob die Gemeinde Purkersdorf 
wirklich nur im Bereich des Sanatoriums die dafür nötige Bebauungsfläche (oder Gebäude) finden 
könne, um die erwähnte soziale Infrastruktur für die Gemeinde herstellen zu können.  

Es werde nachdrücklich angeregt, diesen Bereich, der auch aktuell schon für eine Verbauung 
zugelassen sei, wieder rückzuwidmen, damit dieser weiterhin unverbaut bleiben und damit der 
überragenden kulturgeschichtlichen Bedeutung des ehemaligen Sanatoriums, ein Denkmal von 
internationaler Bedeutung, gerecht werden könne. 

Begrüßt werde die im Bebauungsplan verankerte Bestimmungen zum Erhalt der bestehenden 
Einfriedung. Es sei aber sehr zu hoffen, dass nicht unter dem Aspekt des „unverhältnismäßig hohen 
technischen oder wirtschaftlichen Aufwandes“ diese historische Einfriedung zum Opfer fallen wird. 
Es werde daher angeregt, die geplante Einschränkung präziser im Sinne der Erhaltung zu 
formulieren (z.B. Definition „unverhältnismäßig“). 

Schließlich wird der Zeitraum der öffentlichen Auflage während der Weihnachtszeit kritisiert. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden.  

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
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Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung bzw. die parallele 28. Änderung des 
Bebauungsplans das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen abbildet. 
Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges und dem 
Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

 

3.2.6 Stellungnahme Nr. 006 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_006_01_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Betreff: Änderungspunkt 1 
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Der/Die Verfasser:in habe zufällig von der Planung zu einem denkmalverachtenden Bauvorhaben 
im Bereich des Sanatoriums Purkersdorf erfahren, die den Wert dieses Hauptwerkes von Josef 
Hoffmann zugunsten eines Spekulationsobjektes zumindest erheblich beeinträchtigen würde. 

Mit der Bedeutung des angrenzenden Bauwerkes könne werbewirksam für eine Hebung des 
Tourismus in Purkersdorf geworben werden. 

Der/Die Verfasser:in bitte in Anbetracht der kunst- und kulturhistorischen Bedeutung dieses 
weltberühmten Objektes österreichischer Jugendstilarchitektur dringend, umgehend einen solchen 
Vandalismus (Verbauung des Kulturguts „Sanatorium Purkersdorf“) zu verhindern, bzw. eine 
Rückwidmung zur Grünfläche zu erwirken. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung bzw. die parallele 28. Änderung des 
Bebauungsplans das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen abbildet. 
Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges und dem 
Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich daher nicht veranlasst, vom Beschluss des 
Änderungspunktes 1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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3.2.7 Stellungnahme Nr. 007 

Kennzahl: 
SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_007_01_251229 
SN_PKDF_OEROP21_BBPL28_007_02_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Betreff: Änderungspunkt 1 
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Der/Die Verfasser:in erhebe aus dem Blickwinkel der Baukultur- und Denkmalpflege unter 
Bezugnahme auf § 1 Abs. 2 lit. f NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF. Einspruch gegen die 
Änderung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans. 

Im Zielparagrafen dieses Gesetzes werde als „Leitziel für die Vollziehung des Gesetzes die 
„Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes“ dekretiert. Die geplante massive 
Verbauungsmöglichkeit durch einen Baukörper mit einer derart großen Trakttiefe bringe eine 
massive Verschlechterung der Wahrnehmungsmöglichkeit des Sanatoriums Purkersdorf von Josef 
Hoffmann mit sich. 

Die Konsumation der geplanten Bebauungsmöglichkeit verschlechtere die Wahrnehmung des 
einzigartigen Baudenkmals „Sanatorium Purkersdorf“ und enge damit das baukulturelle Ortsbild von 
Purkersdorf stark ein, was eine wesentliche Verschlechterung zur Folge hätte. Das als „Sanatorium 
Westend“ nach Plänen von Josef Hoffmann 1904 entstandene Bauwerk zähle zu den Inkunabeln 
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der Architektur des 20. Jahrhunderts in fehle in keiner maßgeblichen Darstellung der 
Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. 

Im Bescheid des Bundesdenkmalamtes GZ 127/3/92 vom 18. Februar 1992 werde ausdrücklich 
festgestellt: „Die den Objekten zugehörige und den Charakter der Anlage unterstützende 
Ausformung des Gartenbereiches mit seinen Wegen, Beeten und Bepflanzungen, stellt einen 
integrierenden Teil des Denkmals im Hinblick auf das intendierte Gesamtkunstwerk dar“ (BDA 1992: 
S. 5). 

Als das progressivste Hauptwerk von Josef Hoffmann habe das Bauwerk Anspruch in die UNESCO 
„World Heritage Liste“ aufgenommen zu werden, wie der Hoffmann-Experte und langjährige 
Professor an der Harvard University in beiliegendem Gutachten aus dem August 1986 schreibe.  

Das entsprechende Gutachten von Professor Eduard F. Sekler ist der Stellungnahme als Anhang 
beigelegt. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung bzw. die parallele 28. Änderung des 
Bebauungsplans das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen abbildet. 
Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges und dem 
Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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Antrag STR Kellner: 
Der Gemeinderat soll über alle Stellungnahmen einzeln abstimmen. 
 

Wortmeldungen: 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Dafür: Staub, Rigoni, Kellner, Frisch, Wunderli, 
Aicher 
Rest Dagegen 
 
 Antrag abgelehnt 

 
 

Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat nimmt die im Sachverhalt angeführten rechtzeitig in der Eingabefrist eingelangten 
Stellungnahmen zur Auflage der 21. Änderung des Flächenwidmungsplanes und die fachliche Würdigung 
zur Kenntnis. 
 

Wortmeldungen: 
Kellner, Staub, Aicher, Baum, Kasper 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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4 Erläuterung der Änderungspunkte - BESCHLUSS 

4.1 Änderungspunkt 1: Wiener Straße 68, Festlegung einer öffentlichen 
Verkehrsfläche (Vö) 

4.1.1 Steckbrief 

Änderung:  inhaltliche Änderung 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. 170/14 gemäß der planlichen Darstellung 

Mappenblätter: 2 

Bestand: BS-Pflegeheim Seniorenbetreuung 

Planung: Vö 

Änderungsanlass: wesentliche Änderung der Grundlagen (§ 25 Abs. 1 Z 2 NÖ ROG 2014 
LGBl. Nr. 10/2024) Vermeidung erkennbarer Fehlentwicklungen oder 
Entwicklungsdefizite (§ 25 Abs. 1a Z 6 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025)  

Plandarstellung: 

 
 

4.1.2 Lage, Umgebung und aktuelle Festlegungen 

Der Bereich des gegenständlichen Änderungspunktes umfasst die Liegenschaft Wiener Straße ONr. 
68 (Gst.-Nr. 170/14) an der Wiener Straße (Landesstraße B1) im östlichen Gemeindegebiet von 
Purkersdorf. Das Grundstück ist Teil des Areals um das ehemalige Sanatorium Purkersdorf, für das 
im Bereich des gegenständlichen Grundstücks und auf Gst.-Nr. 170/3 die Widmung Bauland 
Sondergebiete mit der Nutzungsfestlegung „Pflegeheim Seniorenbetreuung“ (BS-…) und im Bereich 
des östlichen angrenzenden Gst.-Nr. 170/6 die Widmung Bauland Wohngebiete (BW) festgelegt ist. 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist überwiegend Bauland Kerngebiete (BK) festgelegt. 
Die Baulandbereiche beidseits der Wiener Straße liegen innerhalb der im Flächenwidmungsplan 
festgelegten Zentrumszone. 

Das von der Änderung betroffene Grundstück wird derzeit als private Parkanlage für das 
benachbarte Seniorenwohnheim Hoffmannpark genutzt. Dementsprechend ist auf der Ebene des 
rechtskräftigen Bebauungsplans großräumig eine Freifläche verordnet, über die in den 
Bebauungsvorschriften die Ausgestaltung als Parkanlage (F*) festgelegt ist. Von dieser Festlegung 
ausgenommen ist ein etwa 30 m tiefer und 60 m breiter, an der vorderen Baufluchtlinie (10 m zur 
Straßenflucht) gelegener bebaubarer Bereich. Weiters legt der Bebauungsplan eine 
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Bebauungsdichte von 25 %, die offen/gekuppelte Bebauungsweise und Bauklasse III fest. Zudem 
liegt die Fläche zur Gänze im Altortgebiet. 

Zwei Objekte im Umfeld der gegenständlichen Widmungsfläche stehen unter Denkmalschutz, 
darunter auch das ehemalige Sanatoriumsgebäude von Josef Hoffmann auf dem südwestlich 
angrenzenden Gst.-Nr. 170/3. 

4.1.3 Ausgangslage  

Im Rahmen der 19. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms (und 26. Änderung des 
Bebauungsplans) war im Bereich des ggs. betroffenen Gst.-Nr. 170/14 zur Ermöglichung einer 
Wohnnutzung („Generationenwohnen“ bzw. „betreutes Wohnen“) eine Widmungsänderung in 
Bauland Kerngebiete für nachhaltige Bebauung mit einer zulässigen Geschoßflächenzahl von 1,1 
und dem Nutzungszusatz „Generationenhaus“ vorgesehen. 

Aufgrund zahlreich eingegangener Stellungnahmen betreffend die Verträglichkeit mit dem 
benachbarten Bestandsobjekt (ehem. Sanatorium Purkersdorf) wurde diese Änderung aus der 
Beschlussfassung der 19. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms (und 26. Änderung 
des Bebauungsplans) genommen. 

In der Folge wurde im Bereich des Gst.-Nr. 170/14 am 10.05.2023 durch den Gemeinderat eine 
befristete Bausperre gem. § 25 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 erlassen, um eine den Zweck der 
Bausperre unterlaufende Bebauung zu verhindern. Ziel der Gemeinde ist es insbesondere, die 
Sichtbeziehungen zum ehemaligen Sanatorium Purkersdorf möglichst zu erhalten und eine mit 
diesem kulturellen Erbe nicht verträgliche Bebauung hintanzuhalten. 

Während der Laufzeit der Bausperre wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreter:innen der 
Gemeinderatsfraktionen, Vertreter:innen der Grundstückseigentümerin und drei Expert:innen 
eingerichtet. Ziel war, gestalterische Vorgaben für eine mit dem Sanatorium Purkersdorf verträgliche 
bauliche Nutzung am Gst.-Nr. 170/14 zu entwickeln. 

Ergebnis dieses Prozesses ist ein durch die von der Stadtgemeinde Purkersdorf beauftragten 
Expert:innen Maria Auböck, Franz Denk und Caroline Jäger-Klein am 19.05.2025 erstelltes 
Gutachten über die 

- Baugeschichte und Bedeutung des Sanatoriums Purkersdorf, 

- städtebaulichen, baukulturellen und landschaftsplanerischen Aspekte zum Grundstück des 
Hoffmannschen Sanatorium Purkersdorf, 

aus welchen Bestimmungen für eine entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplans und des 
Bebauungsplans abgeleitet werden sollen. 

Die Grundstückseigentümerin beabsichtigt nunmehr die Errichtung eines Pflegeheims (mit max. 72 
Betten) und damit das Gst.-Nr. 170/14 einer mit dem derzeitigen Rechtsstand widmungskonformen 
Nutzung zuzuführen. 

4.1.4 Änderungen und Planungsziele 

Wesentliche Anforderung an die Ausgestaltung dieses Vorhabens ist der größtmögliche Erhalt von 
Sichtachsen zum benachbarten Gebäude des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf. Ausdrückliches 
Planungsziel der Stadtgemeinde Purkersdorf ist es, dieser Anforderung im Rahmen einer Änderung 
des Bebauungsplans Rechnung zu tragen. 

Teil des Ergebnisses des Prozesses der zuvor genannten Arbeitsgruppe ist dabei auch, an der 
östlichen Grundstücksgrenze einen öffentlichen Gehweg zu einem Infopoint herzustellen, von dem 
aus eine für jedermann zugängliche Möglichkeit einer Frontalansicht auf das Sanatorium als 
wesentliches identitätsstiftendes Kulturdenkmal der Stadt besteht (vgl. Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Luftbild Hoffmannpark mit wesentlichen Sichtachsen, dem geplanten "Infopoint" (roter Kreis) und einem 

möglichen Baukörper, Quelle: pfeil architekten Ziviltechniker GmbH, 29.09.2025 

Zur Ermöglichung dieses öffentlichen Weges erfolgt an der östlichen Grundstücksgrenze des Gst.-
Nr. 170/14 eine Widmungsänderung in öffentliche Verkehrsfläche (Vö), dies in einer Breite von 4 m 
und einer Länge von ca. 55 m. Der Weg wird im Rahmen der parallelen 28. Änderung des 
Bebauungsplans als „Weg ohne Aufschließungsfunktion“ festgelegt. 

Der „Infopoint“ soll mit einer Aufenthaltsmöglichkeit und dezenten Informationstafeln über das 
bauhistorische Erbe des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf von Architekt Josef Hoffmann 
ausgestaltet werden.  

Bislang handelt es sich beim Hoffmannpark um eine private, nicht für die Öffentlichkeit zugängliche 
Parkanlage. D.h. derzeit ist es den Bürger:innen der Stadtgemeinde Purkersdorf nur sehr 
eingeschränkt möglich, die Frontseite des Sanatoriumsgebäudes zu betrachten. Die ggs. Änderung 
ermöglicht die Schaffung eines kleinen, öffentlich zugänglichen städtischen Freiraums, der die 
baukulturelle Geschichte des Areals erlebbar macht. 

4.1.5 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

4.1.5.1 Verkehrssicherheit und Mobilität 

Die ggs. Änderung sieht lediglich die Ausweisung einer öffentlichen Verkehrsfläche (Vö) vor, die 
nicht der Aufschließung von Bauland dient. In Folge der ggs. Widmungsänderung ist als Vorhaben 
aber ein Pflegeheim mit 72 Betten zu erwarten. Derzeit ist das Grundstück unbebaut. Aufgrund der 
erwarteten Zunahme der Nutzungsintensität werden nachfolgend mögliche Auswirkungen auf die 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrsgeschehens abgeschätzt. 

Der Bereich der gegenständlichen Änderung weist eine ausgezeichnete Versorgungsqualität mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Die Schnellbahnhaltestelle Purkersdorf-Sanatorium (innerhalb 
Kernzone Wien) ist in weniger als 400 m fußläufiger Entfernung erreichbar, an der Landesstraße B1 
befindet sich auf Höhe der gegenständlichen Liegenschaft eine Bushaltestelle. Auf Höhe der 
Grundstücksmitte besteht eine durch Ampel und Schutzweg gesicherte Querung für 
Fußgänger:innen. 

Zur Widmungsfläche bestehen bereits zwei Zufahrten von der Landesstraße B1, die über eine 
private Nebenfahrbahn miteinander verbunden sind. Durch das Projektvorhaben sind keine 
zusätzlichen Zufahrten vorgesehen.  

Durch den vorhandenen Abbiegestreifen im Bereich der Wiener Straße ist aufgrund des erwarteten 
zusätzlichen Verkehrsaufkommens von keinen erheblich negativen Auswirkungen auf die 
Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs auszugehen.  
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Es sind durch den gegenständlichen Änderungspunkt keine erheblich negativen 
Umweltauswirkungen hinsichtlich des Prüfgegenstandes Verkehrssicherheit und Mobilität zu 
erwarten.  

Ggü. der im Rahmen der 19. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms geplanten 
Widmungsmaßnahme am ggs. Gst.-Nr. 170/14 bestanden von Seiten der Straßenbauabteilung 2, 
Tulln (Schreiben vom 13.10.2022) keine Einwände. Festzuhalten ist, dass das mit dem damaligen 
Widmungsvorhaben ermöglichte Bauvorhaben ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen 
(Wohnungen, Kindergarten) zur Folge gehabt hätte. 

4.1.5.2 Ortsbild und Kulturgüter 

Ggü. dem derzeit gültigen Rechtsstand ermöglicht die ggs. Änderung lediglich, dass ein öffentlich 
nutzbarer Weg zu einem „Infopoint“ hergestellt werden kann. Von diesem Bereich aus wird auch 
nach Bebauung des Gst.-Nr. 170/14 eine Frontansicht des Sanatoriumsgebäudes ermöglicht. Eine 
die Verträglichkeit mit dem benachbarten Sanatoriumsgebäude berücksichtigende Steuerung der 
baulichen Ausnutzbarkeit und gestalterischer Vorgaben erfolgt im Rahmen der parallelen 28. 
Änderung des Bebauungsplans.  

Durch die ggs. Änderung des Flächenwidmungsplans sind damit allenfalls positive Auswirkungen 
auf das Ortsbild und den benachbarten denkmalgeschützten Gebäudebestand zu erwarten.  

4.1.5.3 Lebensräume, Fauna und Flora 

Die ggs. Änderung überlagert keine Europaschutzgebiete oder Pflegezonen des Biosphärenparks 
Wienerwald, liegt aber – wie das gesamte Gemeindegebiet von Purkersdorf – innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets Wienerwald und des gleichnamigen Biosphärenparks. 

Es handelt sich um eine seit Jahrzehnten als private Parkanlage genutzte und dementsprechend 
ausgestaltete Fläche inmitten des dicht bebauten Siedlungsgebiets entlang der Wiener Straße 
(Landesstraße B1). 

Die ggs. Änderung (Festlegung einer öffentlichen Verkehrsfläche) betrifft einen 4 m breiten und ca. 
55 m langen Streifen entlang der östlichen Grundstücksgrenze, der nicht mit Gehölzen bestockt ist. 
Aufgrund der dort vorhandenen Strukturen und der Vegetationsausstattung in diesem Bereich sind 
durch diese Änderung keine maßgeblichen Auswirkungen auf den Artenschutz zu erwarten. 

In Folge der ggs. Widmungsänderung (und der parallelen 28. Änderung des Bebauungsplans) ist 
auf dem derzeit unbebauten Grundstück aber die Errichtung eines Pflegeheims mit bis zu 72 Betten 
und damit die bauliche Beanspruchung eines größeren, mit Gehölzen bestockten Bereichs zu 
erwarten.  

Die nachfolgende Abbildung 2 stellt den im Rahmen einer naturschutzfachlichen Begehung am 
02.10.2025 aufgenommenen Gehölzbestand dar. Auf dem Grundstück befinden sich mehrere 
Altbäume (Kastanie, Spitzahorn, Bergahorn, (Winter-) Linde, Esche), die sich potenziell als 
Vogelbrutplätze und, aufgrund von Baumhöhlen und teilweise abstehender Rinde, auch als 
Sommerquartiere für Fledermäuse eignen. Auch beim jungen Baumbestand (Thuja, Linde, 
Spitzahorn) kann ein gewisses Vogelbrutpotenzial nicht ausgeschlossen werden. 



20260223 Sitzung des GEMEINDERATES I Funktionsperiode 2025-2030 Seite 51 von 126 
  

 

Abbildung 2: Gehölzbestand auf dem von der ggs. Änderung betroffenen Gst.-Nr. 170/14, in Rot: primäre Habitatbäume 

(Fledermäuse und Vögel), in Grün: Habitatbäume (nur Vögel), Linde (W) = Winterlinde, Ahorn (S) = Spitzahorn, Ahorn (B) 

= Bergahorn, Quelle eigene Darstellung, Erhebung am 02.10.2025 

Aufgrund des nach Auslaufen der Bausperre zu erwartenden Bauvorhabens ist davon auszugehen, 
dass ein Teil dieses Gehölzbestands entfernt wird.  

Nach vorliegender Abschätzung würden maßgebliche Auswirkungen der Widmungsänderung auf 
den Artenschutz gem. § 14 Abs. 2 Z 14 10 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025 dann 
vorliegen, wenn in Folge der Widmungsänderung Verbotstatbestände gem. § 18 Abs. 4, 5 und 7 NÖ 
NSchG 2000 LGBl. Nr. 41/2023 2/2026 nicht ausgeschlossen werden können.  

Im Falle von Bauvorhaben hat die Durchführung von Gehölzentfernungen (Altbaumbestand) daher 
außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Sommerquartierszeit von Fledermäusen (d.h. im 
Zeitraum 1. November bis 31. März) zu erfolgen. Da allfällig vorhandene Fledermäuse zwischen 
Mitte September und Ende Oktober fluchtfähig sind, können Gehölzentfernungen (Altbaumbestand) 
mit geeigneten begleitenden Maßnahmen durch eine fachlich geeignete Person auch im Zeitraum 
15. September bis 31. Oktober durchgeführt werden. Jungbäume können im Zeitraum 1. September 
bis 19. Februar entfernt werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind in Folge der Widmungsmaßnahme keine 
maßgeblichen Auswirkungen auf den Artenschutz zu erwarten. Die Sicherstellung dieser 
Maßnahmen kann mittels zivilrechtlicher Vereinbarung zwischen Gemeinde und 
Grundstückseigentümerin erfolgen. 

Aufgrund des derzeitigen Zustands der Umwelt und der langjährigen Nutzung als Parkanlage, der 
unmittelbaren Lage im dicht bebauten Stadtgebiet und der damit verbundenen anthropogenen 
Vorbelastung (unmittelbare Lage an stark befahrener Landesstraße) sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Landschaftsschutzgebiets Wienerwald zu erwarten. 

Die ggs. Widmungsänderung hat damit keine erheblich negativen Umweltauswirkungen betreffend 
Lebensräume, Fauna und Flora zu erwarten. 

 

Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 
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ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Flächenwidmungsplans (21. Änderung) 
für einen Teilbereich (ÄP1), wie im Sachverhalt beschrieben, für Gst. Nr. 170/14, zu.  
 

Wortmeldungen: 
Oppitz, Süss, Aicher, Weinzinger 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 

4.2 Änderungspunkt 6: Karlgasse 8, Zusatzfestlegung „-2WE“ im BW gem. 
Örtlichem Entwicklungskonzept 

4.2.1 Steckbrief 

Änderung:  inhaltliche Änderung 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. 559 gemäß der planlichen Darstellung 

Mappenblätter: 2 

Bestand: BW  

Planung: BW-2WE 

Änderungsanlass: Verwirklichung der Ziele des Entwicklungskonzepts (§ 25 Abs. 1 Z 5 NÖ ROG 
2014 LGBl. Nr. 10/2024) (§ 25 Abs. 1a Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) 

Plandarstellung:  

 

4.2.2 Lage, Umgebung und aktuelle Festlegungen 

Die gegebene Veränderung betrifft ein derzeit noch unbebaute Gst.-Nr. 559. Die Liegenschaft 
Karlgasse 8 befindet sich hangaufwärts der Wintergasse, einer etwa 1,6 km langen, zur 
Westbahntrasse parallel verlaufenden Sackgasse. 

Im zentrumsnahen Bereich der Wintergasse dominieren großvolumige Bebauungsformen in 
Hanglage. Weiter hangaufwärts entspricht die gegenständliche Karlgasse dem strukturellen 
Charakter einer kleinteilig parzellierten Ein- und Zweifamilienhaussiedlung – mit der Besonderheit, 
dass die Zufahrten zu den Siedlungsbereichen sehr steil sind. Der gesamte Umgebungsbereich ist 
als Bauland Wohngebiet (BW) bzw. Bauland Wohngebiet mit einer Einschränkung auf maximal zwei 
Wohnungen pro Grundstück (BW-2WE) festgelegt.  

Das Örtliche Entwicklungskonzept legt im ggs. Bereich der Änderung die Sicherung und 
Weiterentwicklung des kleinteiligen, strukturellen Charakters und des hohen Durchgrünungsgrades 
der Siedlungsgebiete abseits des Zentrums und der Hauptachsen als wesentliches Planungsziel 
fest. 
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Nördlich des Gst.-Nr. 559 befindet sich eine historische Villa, für die auf der Ebene des 
Bebauungsplans eine Schutzzone festgelegt ist und durch den Flächenwidmungsplan auf max. zwei 
Wohnungen pro Grundstück (BW-2WE) beschränkt ist. Südlich des Gst.-Nr. 559 befinden sich auf 
den Gst.-Nr. 560 und 563 größere Wohnhausanlagen mit 24 bzw. 40 Wohneinheiten. 

4.2.3 Änderungen und Planungsziele 

Zur Verwirklichung der Ziele des Entwicklungskonzepts (Sicherung und Weiterentwicklung des 
kleinteiligen, strukturellen Charakters und des hohen Durchgrünungsgrades der Siedlungsgebiete 
abseits des Zentrums und der Hauptachsen) auf der Ebene des Flächenwidmungs- und des 
Bebauungsplans hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf für das Siedlungsgebiet 
Hießbergergasse / Karlgasse am 21.09.2023 eine befristete Bausperre gem. § 35 NÖ ROG 2014 
LGBl. Nr. 10/2024 erlassen (vgl. Abbildung 3).  

 

Abbildung 3: Von der Bausperre "Karlgasse/Hießbergergasse Wohneinheiten" betroffene Liegenschaften, Quelle: 

Stadtgemeinde Purkersdorf 

Während der Laufzeit der Bausperre wurde im Bereich der von der Bausperre betroffenen 
Grundstücke – im Sinne der Zielsetzungen des Entwicklungskonzeptes – im Flächenwidmungsplan 
eine zusätzliche Einschränkung auf zwei Wohnungen pro Grundstück (BW-2WE) und im 
Bebauungsplan eine höchstzulässige Bebauungsdichte von 25 % festgesetzt. Nach Rechtskraft 
dieser Änderungen wurde die Bausperre im Bereich dieser Grundstücke – mit Ausnahme des ggs. 
Gst.-Nr. 559 – per Verordnung durch den Gemeinderat aufgehoben. 

Für die von der ggs. Änderung betroffene Liegenschaft Karlgasse 8 (Gst.-Nr. 559) lag der 
Stadtgemeinde Purkersdorf zum Zeitpunkt des Verfahrens zur 19. Änderung des 
Flächenwidmungsplans bzw. der 26. Änderung des Bebauungsplans von Seiten des 
Grundstückseigentümers eine Anfrage zur Erhöhung der Bebauungsdichte von 25 auf 33 % vor.  

Der Eigentümer beabsichtigte auf dem unbebauten Gst.-Nr. 559 die Nutzung durch Wohngebäude 
mit insgesamt acht Wohneinheiten. Zum Zeitpunkt der 19. Änderung des Flächenwidmungsplans 
wurde auf dem baulich ungenutzten Grundstück das Potenzial der Herstellung einer zwischen den 
Gebäuden mit einer höheren Anzahl von Wohneinheiten im Süden und jenen mit einer niedrigeren 
Anzahl an Wohneinheiten im Norden vermittelnden städtebaulichen Struktur gesehen. Aus diesem 
Grund wurde im Bereich dieses Grundstücks keine Einschränkung auf max. zwei Wohnungen pro 
Grundstück (BW-2WE) festgelegt. 
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In der Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen behielt sich die Stadtgemeinde 
Purkersdorf gleichsam aber vor, die zuvor genannte Bausperre im Bereich des ggs. Gst.-Nr. 559 
nicht aufzuheben und nach Ablauf der Bausperre ebenfalls den Zusatz „2WE“ festzulegen. Wie in 
den Erläuterungen zur 19. Änderung des Flächenwidmungsplans dargestellt, sollte davon nur 
abgesehen werden, wenn das von Seiten des Liegenschaftseigentümers geplante Projekt 
nachweislich wesentliche öffentliche Interessen berücksichtigt: 

- Mobilitätskonzept zugunsten nachhaltiger Mobilitätsformen 

- Architekturwettbewerb unter Beteiligung der Stadtgemeinde 

- Bürger:innenbeteiligung 

Da diesen öffentlichen Interessen der Stadtgemeinde Purkersdorf im Rahmen der Laufzeit der 
Bausperre von Seiten des Grundstückseigentümers nicht entsprochen wurde, erfolgt – 
entsprechend den Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes – im Rahmen des ggs. 
Änderungsverfahrens auch für das ggs. betroffene Gst.-Nr. 559 die Zusatzausweisung „-2WE“. Die 
im Bereich des ggs. betroffenen Gst.-Nr. 559 weiterhin aufrechte Bausperre wurde hierfür um ein 
weiteres Jahr verlängert. 

Der gegenständliche Änderungspunkt entspricht der Umsetzung der entsprechenden Maßnahme 
des rechtskräftig verordneten örtlichen Entwicklungskonzepts, da sich das betroffene Grundstück 

- zur Wahrung des kleinteiligen, strukturellen Charakters des betroffenen Siedlungsgebietes 
nicht für eine Intensivierung der Wohnnutzung eignet, 

- aufgrund eingeschränkter Erschließungsmöglichkeiten für den motorisierten 
Individualverkehr (Zufahrt nur über die bereits überlastete Wintergasse) für keine weitere 
Intensivierung der Wohnnutzung eignet,  

- aufgrund topografischer Verhältnisse (steile Zufahrt) für keine weitere Intensivierung der 
Wohnnutzung eignet. 

4.2.4 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

Die Maßnahme bezieht sich auf ein bereits als Bauland gewidmetes Grundstück, das ggs. eine 
Abnahme der Nutzungsintensität erfährt. Es ist durch den gegenständlichen Änderungspunkt daher 
von keinen erheblich negativen Veränderungen ggü. dem derzeit zulässigen Nutzungsrahmen 
auszugehen. 

Die der ggs. Widmungsmaßnahme zugrundeliegende Maßnahme Sicherung und Weiterentwicklung 
des kleinteiligen, strukturellen Charakters und des hohen Durchgrünungsgrades der 
Siedlungsgebiete abseits des Zentrums und der Hauptachsen wurde bereits im Rahmen des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes (ÖEK) in ausreichender Tiefe vorgeprüft. Ergebnis der SUP war, 
dass die Maßnahme „im Bereich der Siedlungsgebiete abseits des Zentrums und der Hauptachsen 
(…) für bauliche Nutzungen eine Nutzungseinschränkung (bedeutet). „Entsprechend dem Leitziel 
und den Leitsätzen des örtlichen Entwicklungskonzeptes bekennt sich die Stadtgemeinde 
Purkersdorf jedoch zu einer restriktiven Steuerung der künftigen Siedlungsentwicklung. Aufgrund 
dieses langfristig wirksamen Bekenntnisses zur Verhinderung von Zersiedelung, dem Vorrang von 
Innen- gegenüber Außenentwicklung und dem Schutz hochwertiger Natur- und 
Kulturlandschaftsräume sind durch die gegenständliche Maßnahme (die mit der ggs. Änderung im 
Flächenwidmungsplan umgesetzt wird, Anm.) positive Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Durch die gegenständliche Maßnahme sind bezüglich der Schutzgüter und Prüfgegenstände gem. 
SUP-Richtlinie keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu erwarten (Erläuterungs- und 
Umweltbericht zum Örtlichen Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Purkersdorf, 2022: S. 166) 

Den Bereich der ggs. Änderung betreffend, verändert sich durch die ggs. Änderung nicht die 
Ausgangslage für Auswirkungen im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 14 10 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025. 
Aufgrund der wesentlichen Reduktion der künftig zulässigen Nutzungsintensität sind allenfalls 
positive Auswirkungen zu erwarten.  
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Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Flächenwidmungsplans (21. Änderung) für 
einen Teilbereich (ÄP6), wie im Sachverhalt beschrieben, für Gst. Nr. 559, zu.  
 

Wortmeldungen: 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 

4.3 Änderungspunkt 10: Wintergasse 39 bis 43, Anpassung der 
Widmungsgrenzen BW / Glf an die DKM  

4.3.1 Steckbrief 

Änderung:  Anpassung an die DKM 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. 579/1 gemäß der planlichen Darstellung 

Mappenblätter: 2 

Bestand: BW  

Planung: Glf / FO 

Änderungsanlass: wesentliche Änderung der Grundlagen (§ 25 Abs. 1 Z 2 NÖ ROG 2014 
LGBl. Nr. 10/2024) Vermeidung erkennbarer Fehlentwicklungen oder 
Entwicklungsdefizite (§ 25 Abs. 1a Z 6 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) – 
Anpassung an die DKM 

Plandarstellung:  

 

4.3.2 Lage und Beschreibung der Änderung 

Die ggs. Änderung betrifft die Widmungsgrenze zwischen Bauland Wohngebiete (BW) und Grünland 
Land- und Forstwirtschaft (Glf) im Bereich des Gst.-Nr. 579/1 nördlich oberhalb der Liegenschaften 
Wintergasse ONr. 39 bis 43. 

Im Zuge des laufenden Monitorings wurde festgestellt, dass die Abgrenzung zwischen den 
Widmungsfestlegungen BW und Glf nicht der amtlichen Katastralmappe (DKM) entspricht.  

Die ggs. Änderung sieht daher in Anpassung an die DKM vor, im südlichen Bereich des Gst.-Nr. 
579/1 einen ca. 104 m² umfassenden und etwa 2 m schmalen Grundstücksteil als Glf auszuweisen. 
Gleichsam wird in diesem Bereich die Kenntlichmachung Forst (FO) ersichtlich gemacht, nachdem 
es sich bei ggs. Grundstück um Wald gem. Forstgesetz handelt. 



20260223 Sitzung des GEMEINDERATES I Funktionsperiode 2025-2030 Seite 56 von 126 
  

4.3.3 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

Das im Bereich des Gst.-Nr. 579/1 aufgrund einer Planunschärfe ausgewiesene Bauland könnte 
nicht widmungsgemäß genutzt werden. Auch für die südlich angrenzenden Grundstücke hat die ggs. 
Anpassung keine Nutzungseinschränkungen zur Folge. Auswirkungen auf die Umwelt ergeben sich 
aufgrund der Änderung keine. 

 
Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Flächenwidmungsplans (21. Änderung) 
für einen Teilbereich (ÄP10), wie im Sachverhalt beschrieben, für Gst. Nr. 579/1, zu.  
 

Wortmeldungen: 
Aicher, Oppitz 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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5 VERORDNUNG zur 21. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
bzw. des örtlichen Raumordnungsprogrammes 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf beschließt nach Erörterung der, während der 
öffentlichen Auflage vom 17.11.2025 bis 29.12.2025 eingelangten, Stellungnahmen in der Sitzung 
am 23.02.2026 folgende 

Verordnung 

§ 1 
 

Auf Grundlage der §§ 24 und 25 NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 LGBl. Nr. 3/2015 in der Fassung 
LGBl. Nr. 104/2025 werden die Festlegungen des Flächenwidmungsplans abgeändert (21. 
Änderung). Der Flächenwidmungsplan wird digital neu dargestellt. 

 

§ 2 
 

Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplans, verfasst von der Knollconsult Umweltplanung ZT 
GmbH, unter der Zahl: 25-78/FWPL/301-21, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung 
versehen ist, liegt im Rathaus der Stadtgemeinde Purkersdorf während der Amtsstunden zur 
allgemeinen Einsichtnahme auf. 

 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt gem. § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973 LGBl. 1000-0 in der 
Fassung LGBl. Nr. 10/2026 mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden 
Tag in Kraft. 

 

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister 

Purkersdorf, am   

Angeschlagen am:  

Abgenommen am:  

 
Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Verordnung zur 21. Änderung des Flächenwidmungsplans bzw. des örtlichen 
Raumordnungsprogramms zu.  
 

Wortmeldungen: 
Baum, Kasper, Aicher, Kellner, Weinzinger, 
Steinbichler, Staub, Froschauer, Oppitz 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gegenstimmen: Baum, Staub, Rigoni, 
Eisenriegler-Bunyai 
Rest dafür 
 
 Antrag angenommen 

STR Kellner: Ein Schreiben der Landesregierung wird dem Protokoll als Beilage beigefügt. 
 
Wiltschek verlässt den Saal 20:00 
Wiltschek betritt den Saal 20:03 
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1. Einleitung 

1.1 Inhalt des Änderungsverfahrens 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf beabsichtigt die 28. Änderung des Bebauungsplanes entsprechend 
den Bestimmungen des § 34 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025. 

Im Zuge der laufenden Änderung werden sowohl das Örtliche Raumordnungsprogramm (21. 
Änderung des Flächenwidmungsplans) als auch der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Purkersdorf 
geändert.  

Insgesamt sind, den Bebauungsplan betreffend, fünf Änderungen geplant: 

Nr. Gst.-Nr., KG 
Purkersdorf 

Adresse geplante Änderung 

1 170/14, 170/3, 
170/10 

Wiener Straße 62, 
64-66 und 68 

Festlegung Straßenfluchtlinie, 
Festlegung „öffentlicher Weg 
ohne Aufschließungsfunktion“, 
Änderung 
Bebauungsbestimmungen, 
Anpassung Freifläche, 
Anpassung bzw. Festlegung 
vordere Baufluchtlinien, 
Verbot oberirdischer KFZ-
Stellplätze, Gestaltung von 
Einfriedungen 

2 599/3, 599/5, 
157/2 

Christkindlwald 1+2 Festlegung Gspi, 
flächengleicher Tausch 
Bauland-Grünland, 
Anpassung der 
Bebauungsbestimmungen an 
den Flächenwidmungsplan 

3 .172, 549/9, .243, 
549/11, 561, 
564/4 

Bahnhofstraße 22 bis 
30 

Festlegung bzw. Anpassung 
vordere Baufluchtlinie 

4 .658, 579/57, 
579/58 

Linzer Straße 88 und 
90 

Anpassung vordere 
Baufluchtlinie 

5 795 Marterbauerstraße 5 Anpassung der 
Bebauungsdichte 

7 72, 73, 74/1 Herrengasse 9-11 
und 13, Hardt 
Stremayr-Gasse 3 

Anpassung hintere 
Baufluchtlinie 

8 Änderung der Bebauungsvorschriften hinsichtlich der Gestaltung bzw. 
eines Verbots von Werbeanlagen 

9 306 Robert Hohenwarter-
Gasse 2a / 
Deutschwaldstraße 
30 

Anpassung seitliche 
Baufluchtlinie 

 

Änderungspunkte 2, 5 und 8 wurden aus dem Auflageentwurf ausgenommen, wobei 
Änderungspunkt 8 in der nächsten Änderung des Bebauungsplans behandelt wird. 

Änderungspunkte 6 und 10 betreffen nur die 21. Änderung des Flächenwidmungsplanes. 
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Der vorliegende Beschlussbericht umfasst einerseits den Auflageentwurf der ggs. geplanten 
Änderung des Bebauungsplans. Andererseits werden die im Rahmen der sechswöchigen Auflage 
eingegangenen Stellungnahmen behandelt.  

Der Entwurf zur 28. Änderung des Bebauungsplans wurde gem. § 33 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014 i.d.F. LGBl. Nr. 104/2025 (NÖ ROG 2014) durch sechs Wochen (vom 
17.11.2025 bis 29.12.2025) im Rathaus der Stadtgemeinde Purkersdorf zur allgemeinen Einsicht 
aufgelegt. 

Gem. § 33 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 ist jedermann berechtigt, innerhalb der Auflagefrist 
zum Entwurf Bebauungsplan schriftlich Stellung zu nehmen. Die rechtzeitig abgegebenen 
Stellungnahmen sind bei der Erlassung der Verordnung durch den Gemeinderat in Erwägung zu 
ziehen. Eine Übersicht der abgegebenen Stellungnahmen ist dem vorliegenden Bericht als Anhang 
beigelegt. In den gegenständlichen Beschlussunterlagen werden die in der Auflagefrist eingelangten 
Stellungnahmen, wie im NÖ ROG 2014 vorgesehen, behandelt. Innerhalb dieser Frist sind sieben 
Stellungnahmen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf eingegangen. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Erläuterungen der Stellungnahmen 
in dem vorliegenden Bericht um Kurzfassungen der tatsächlichen Schreiben handelt. Die Würdigung 
des Gemeinderates bezieht sich allerdings auf die vollständigen Originaltexte, welche im Anhang 
dieses Berichtes enthalten sind. 

 

1.2 Stand der örtlichen Raumplanung 

Örtliche Raumplanungsinstrumente 

Änderungsverfahren Änderungspunkte beschlossen 

[Anzahl] 

Rechtskraft 

[dd.mm.yyyy] 

Örtliches Entwicklungskonzept 

2003 - März 2003 

2022 - 08.07.2022 

Grundlagenerhebung 

2021 - - 

Flächenwidmungsplan (FWPL) 

digitale Neudarstellung 1992  Juni 1993 

… 

16. Änderung  Dezember 2015 

17. Änderung  2017 

18. Änderung 18 08.07.2022 

19. Änderung 8 01.08.2023 

20. Änderung 1 15.05.2025 
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21. Änderung - - 

Bebauungsplan (BBPL) 

digitale Neudarstellung 1993  Dezember 1993 

… 

23. Änderung  Dezember 2015 

24. Änderung  Juli 2017 

25. Änderung 20 05.08.2022 

26. Änderung 12 09.09.2023 

27. Änderung 1 15.05.2025 

28. Änderung - - 

Überörtliche Raumplanungsinstrumente –  

Regionale und sektorale Raumordnungsprogramme 

Titel Letzte Änderung Geltungsbereich Ja / Nein 

Regionales Raumordnungsprogramm Raum St. Pölten StF: LGBl. Nr. 

19/2025 

Ja 

Sektorales Raumordnungsprogramm über die 

Windkraftnutzung in NÖ 

LGBl. Nr. 47/2024 Nein 

Sektorales Raumordnungsprogramm über 

Photovoltaikanlagen im Grünland in Niederösterreich 

LGBl. Nr. 94/2022 Ja 

Sektorales Raumordnungsprogramm über die Freihaltung 

der offenen Landschaft 

StF.: LGBl. 8000/99-

0 

Ja 

Sektorales Raumordnungsprogramm für das Schulwesen LGBl. 8000/29-1 Ja 

Sektorales Raumordnungsprogramm für die Gewinnung 

grundeigener mineralischer Rohstoffe 

StF: LGBI 8000/83-0 Nein 

 

1.3 Allgemeine Hinweise zu § 34 Abs.1 NÖ ROG 2014 (Änderungsanlass) 

Der jeweils anzuwendende Änderungsanlass gemäß § 34 Abs.1 NÖ ROG 2014 idgF. ist bei jedem 
Änderungspunkt gesondert angeführt. 

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sowohl Hauer/Zaussinger (2006, S. 686) 
als auch Liehr/Riegler (2010, S. 258) und Pallitsch/Pallitsch/Kleewein (2013, S. 898) in 
Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Berichtigung von Schreib- und Zeichenfehlern in 
Bebauungsplänen darauf hinweisen, dass diese als selbstverständlich angenommen wird. 
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Weiters ist gemäß Pallitsch/Pallitsch/Kleewein (2013, S. 898) festzustellen, dass „unabhängig vom 
Vorliegen der im Gesetz normierten Änderungsvoraussetzungen“ die Verpflichtung zur Korrektur 
eines rechtswidrigen Bebauungsplans vorliegt. Dies ergibt sich aus Art. 18 Abs. 2 B-VG 
(Legalitätsprinzip). 

Zudem wird in der Judikatur des VfGH 5.3.2015, V 96/2014 – Bgld. darauf hingewiesen, dass 
Plankorrekturen schon begrifflich nur geringfügige Änderungen sein können, also punktuelle 
Änderungen, etwa zur Berichtigung von Irrtümern oder Planungsfehlern.  

Hauer Wolfgang, Zaussinger Friedrich (2006): Niederösterreichisches Baurecht. 7. Auflage. Linde 
Verlag. Wien. 

Liehr Willibald, Riegler Lorenz E. (2010): NÖ BauO. NÖ Bauordnung. NÖ RaumordnungsgesetZ 
Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH. Wien. 

Pallitsch Wolfgang, Pallitsch Philipp, Kleewein Wolfgang (2013): Niederösterreichisches Baurecht. 
8. Auflage. Linde Verlag. Wien 
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2. Änderungen gegenüber den Auflageunterlagen 

2.1 Inhaltliche Änderungen 

Aufgrund der Stellungnahme des bautechnischen Sachverständigen (BD4-FB-4/154-2025 vom 
28.01.2026) kommt es im Bereich des Änderungspunktes 1 zu mehreren Präzisierungen des 
Plan- und des Textteils des Bebauungsplans. Planlich werden, zur besseren Nachvollziehbarkeit 
und Anwendbarkeit der Verordnung des Bebauungsplans Bemaßungen zur Bestimmung des 
jeweiligen vorderen Bauwichs und zur Abgrenzung der Festlegung F* ergänzt. Weiters werden drei 
Höhenkoten ergänzt – zwei im Bereich der Straße, eine im Bereich des betroffenen Bauplatzes (vgl. 
Abbildung 4). Dabei ist festzuhalten, dass daraus nicht das Bezugsniveau, welches im Rahmen 
nachfolgenden Bauverfahren zu ermitteln ist, ableitbar ist, sondern es handelt sich lediglich um 
Referenzpunkte zur besseren Nachvollziehbarkeit der höchstzulässigen Gebäudehöhen. 

 

Abbildung 4: Änderungspunkt 1, links: Auflageentwurf, rechts: Plandarstellung Beschluss, Quelle: eigene Darstellung 

 

Schließlich wird die im Rahmen des Änderungspunktes 1 geplante Bestimmung im Textteil des 
Bebauungsplans wie folgt abgeändert: 

Im Bereich der Gst.-Nr. 170/10, 170/3 und 170/14 ist die bestehende Einfriedung gegen die 
Straßenfluchtlinie – ein aus der Errichtungszeit des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf 
stammender Eisenrahmen, der mit einem Drahtgeflecht ausgefüllt ist – zu erhalten. Ist der Erhaltung 
der ursprünglichen Einfriedung – etwa aufgrund eines unverhältnismäßig hohen technischen oder 
wirtschaftlichen Aufwandes – die (stellenweise) Neuerrichtung einer solchen Einfriedung 
vorzuziehen, so hat sich diese Einfriedung hinsichtlich der Gestaltung – unter Einhaltung sämtlicher 
gültiger Normen (insb. ÖNORM EN 10223-4:2013 03 01) – an der ursprünglichen Einfriedung zu 
orientieren. Mauerwerke oder anderweitig blickdichte Einfriedungen sind ausdrücklich nicht 
gestattet. 

Die genannte ÖNORM behandelt Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte 
bzw. geschweißte Gitter aus Stahldraht für Zäune.  
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2.2 Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen 

Aufgrund der Änderung LGBl. Nr. 104/2025 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, die am 
01.01.2026 – und damit nach der öffentlichen Auflage der ggs. Änderung – in Kraft getreten ist, wird 
der in Kapitel 0 dargestellte Erläuterungsbericht hinsichtlich der sich geänderten gesetzlichen 
Bestimmungen angepasst. Neue Angaben werden in blauer Schrift (z.B. LGBl. Nr. 105/2024) 
dargestellt, nicht mehr Zutreffendes wird durchgestrichen (z.B. LGBl. Nr. 10/2024). 

 

2.3 Aktualisierung von Kenntlichmachungen 

2.3.1 Aktualisierung der Kenntlichmachung Bodendenkmale (BD) 

Im Rahmen der mit der 21. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms verbundenen 
Neudarstellung des Flächenwidmungsplans werden die als Bodendenkmale (BD) 
kenntlichgemachten archäologischen Fundstellen bzw. archäologischen Fundhoffnungsgebiete 
aktualisiert. 

Grundlage hierzu bildet ein von Seiten des Bundesdenkmalamtes übermittelter aktualisierter 
Datenstand (GZ 2025-0.771.640 vom 30.09.2025). 

Von dieser Aktualisierung sind auch die Mappenblätter 26, 43, 46, 48, 49, 79 und 96 des 
Bebauungsplans betroffen, die in der Folge neu dargestellt werden. 

 

2.3.2  Aktualisierung der Kenntlichmachung des Gefahrenzonenplans der Wildbach- 
und Lawinenverbauung 

Im Rahmen, der mit der 21. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms verbundenen 
Neudarstellung des Flächenwidmungsplans wird, der als rote Gefahrenzone kenntlichgemachte 
Gefahrenzonenplan der Wildbach- und Lawinenverbauung aktualisiert. 

Im Bereich des Kreuzungsbereich Heimgartengasse / Deutschwaldstraße im Siedlungsgebiet 
Deutschwald wurde die rote Gefahrenzone (Stand: Revision 2003) aufgrund eines technischen 
Fehlers nicht richtig dargestellt. Davon betroffen sind Teilbereiche der Gst.-Nr. .819, 257/10, 301/35, 
304/40, 266/1 und 252/2, KG Purkersdorf am Mappenblatt 67. Im Zuge der Neudarstellung des 
Mappenblatts 67 wird dieser Fehler im Sinne einer technischen Korrektur bereinigt. 
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3 Behandlung von Stellungnahmen 

3.1 Behandlung von Stellungnahmen der Amtssachverständigen der 
Aufsichtsbehörde 

3.1.1 Stellungnahme des Amtssachverständigen für Naturschutz, Abteilung 
allgemeiner Baudienst, Naturschutz (BD1-N) vom 28.01.2026 

Kennzahl: BD1-N-8475/029-2025 
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Im Ortsgebiet von Purkersdorf würde eine Überlagerung der vorgesehenen Änderungen des 
Bebauungsplans (sowie des Flächenwidmungsplans) mit dem Landschaftsschutzgebiet 
Wienerwald bestehen. Im Erläuterungsbericht werde auf diesen Umstand zum Teil hingewiesen, 
ohne aber in allen Fällen eine entsprechende Abschätzung von Auswirkungen vorzunehmen. 

Änderungspunkt 1 liege im Umfeld des denkmalgeschützten Gebäudes des Sanatoriums 
Purkersdorf. Die beim Flächenwidmungsplan vorgesehene Vö-Festlegung im Bereich einer 
unbestockten Fläche der Parkanlage im Ausmaß von rd. 4 Meter x 55 Meter stehe aus fachlicher 
Sicht nicht in Widerspruch zu Vorgaben des Landschaftsschutzgebietes. 

In Hinsicht auf die vorgesehenen Änderungen des Bebauungsplans werde im Erläuterungsbericht 
darauf hingewiesen, dass ein Gutachten zur Baugeschichte sowie zu städtebaulichen und 
landschaftsplanerischen Aspekten eingeholt worden sei. In weiterer Folge werde ausgeführt, wie 
relevante Sichtachsen weiterhin (somit nach Umsetzung des geplanten Gebäudes), erhalten werden 
sollen. Hier erscheine wesentlich, dass abgestufte Festlegungen zu maximal zulässigen 
Gebäudehöhen festgelegt worden seien, die als absolute Obergrenze definiert werden.  

Maßgebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die über ortsbildwirksame Aspekte hinaus 
auf die Ortssilhouette erheblich beeinträchtigend wirken, würden aus fachlicher Sicht nicht erwartet. 
Gleiches gelte nach Durchsicht der übermittelten Unterlagen sowie des Ortsaugenscheins vom 26. 
Jänner 2026 für die weiteren Änderungspunkte des Flächenwidmungsplans sowie des 
Bebauungsplans. 

Auf Basis der vorliegenden Unterlagen sowie des Ortsaugenscheins vom 26. Jänner 2026 würden 
die verfahrensgegenständlichen Änderungspunkte des Flächenwidmungsplans sowie des 
Bebauungsplans nicht in Widerspruch zu den Vorgaben des Landschaftsschutzgebietes Wienerwald 
stehen. 

Die vorgesehenen Änderungspunkte würden zum Teil im unmittelbaren Umfeld von 
Europaschutzgebieten liegen. Eine Abschätzung von Auswirkungen dazu sei den übermittelten 
Erläuterungsberichten nicht entnommen worden. Auf Basis der bereits genannten Unterlagen sowie 
Angaben im i-map (geografischer Informationsdienst für die NÖ Landesverwaltung) würden aus 
fachlicher Sicht keine maßgeblichen Beeinträchtigungen von Europaschutzgebieten durch 
Ausstrahlungswirkungen erwartet. Naturschutzgebiete seien nicht betroffen. 

 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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3.1.2 Stellungnahme des Bautechnischen Sachverständigen, Abteilung Umwelt- 
und Anlagentechnik (BD4) vom 28.01.2026 

Kennzahl: BD4-FB-4/154-2025 
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Beim Änderungspunkt 1 handle es sich auf Grund von Gebäude und Park „Sanatorium 
Purkersdorf“ um einen aus baukultureller Sicht sehr sensiblen Bereich. Laut schriftlicher Auskunft 
von DI Süss seien die im Bebauungsplan getroffenen Festlegungen in Abstimmung zwischen 
Vertreter:innen der Stadtgemeinde Purkersdorf, der Grundstückseigentümerinnen, dem 
Ortsplanungsbüro und der baukulturellen Expert:innengruppe erstellt worden. Auch laut Aussage 
der Amtssachverständigen für Baukultur (Abteilung BD1) würden die geplanten Festlegungen 
plausibel erscheinen. Aus bautechnischer Sicht werde dieser baukulturelle Aspekt aber nicht 
beurteilt. 

Aus bautechnischer Sicht sei bei den geplanten Festlegungen zu bemängeln, dass der 
Bebauungsplan hinsichtlich der geplanten Gebäudehöhen ohne gleichzeitige Angabe von 
Höhenangaben zum Bezugsniveau nicht ohne ergänzende Recherchen (z.B. im NÖ Atlas) 
interpretierbar sei. 

Des Weiteren sei aus bautechnischer Sicht zu bemängeln, dass die geplanten Fluchtlinien nicht 
bemaßt und die Abstände nur auf Basis der planlichen Darstellung aus dem Bebauungsplan 
(Maßstab 1:1.000) abmessbar seien. 

Aus bautechnischer Sicht seien die Darstellungen und Angaben in diesen beiden Punkten (z.B. 
durch ergänzende Angabe zu Bezugshöhen und ergänzende Bemaßungen von Abständen der 
wesentlichen Fluchtlinien) zu verbessern. 

Im Bereich des Änderungspunktes 3 würden die Bestandsgebäude sehr heterogene 
Vorgartentiefen aufweisen, im Verlauf der Bahnhofstraße (verkehrsberuhigte Nebenstraße) seien 
diese Unterschiede aber durch aus bebauungsverträglich. Auch stelle sich die Frage, ob durch die 
durchgehende Festlegung der vorderen Baufluchtlinie im Abstand von 4 m zur Straßenfluchtlinie 
ausreichend auf den vorhandenen Baubestand mit geringerer Vorgartentiefe Rücksicht genommen 
worden sei, für den sich z.B. bei Umbauten dadurch Erschwernisse ergeben könnten. 

Aus bautechnischer Sicht seien die Festlegungen in diesem Punkt zu überprüfen, gegebenenfalls 
(z.B. durch bessere Anpassung der Festlegungen der vorderen Baufluchtlinie an den Bestand) 
anzupassen sowie ausführlicher und nachvollziehbarer zu begründen. 

Im Entwurf zu den Bebauungsvorschriften (Textteil) werde auf die Einhaltung „sämtlicher gültiger 
Normen“ hingewiesen. Da es schon allein 20.000 ÖNORMEN gebe, sei diese Vorgabe aus 
bautechnischer Sicht in der Praxis nur äußerst schwer umsetzbar. Die Bestimmung sei in diesem 
Punkt (z.B. falls Normen verbindlich erklärt werden sollen durch Konkretisierung, welche Normen 
einzuhalten sind) zu verbessern. 

Aus bautechnischer Sicht seien die oben angeführten Punkte noch zu verbessern, abgesehen davon 
würden die geplanten Festlegungen der Regeln für die Bebauung, sowie mittels der ggs. Prüfung 
für den Bereich der allgemeinen Bautechnik feststellbar, in ausreichendem Maße den formalen, 
methodischen und inhaltlichen Anforderungen und Zielen des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 
entsprechen. 

 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Bezüglich Änderungspunkt 1 darf zunächst ins Treffen geführt werden, dass im 
Erläuterungsbericht (vgl. Kapitel 4.1.4) dargestellt wird, dass sich auf Grundlage eines von der 
Vermessung Koller ZT GmbH verfassten Lage-/Höhenplans (GZ.7759/25 vom 22.10.2025) ein 
Referenzniveau von 238,10 müA. ableiten lässt.  

In Folge der ggs. Stellungnahme wird die Plandarstellung zusätzlich in der Art abgeändert, dass 
auf Basis einer Naturstandsvermessung zur besseren Nachvollziehbarkeit der geplanten 
Festlegungen drei Höhenkoten ergänzt werden – zwei im Bereich der Straße, eine im Bereich des 
betroffenen Bauplatzes. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass daraus nicht das Bezugsniveau, welches 
im Rahmen nachfolgenden Bauverfahren zu ermitteln ist, ableitbar ist, sondern es handelt sich 
lediglich um Referenzpunkte zur besseren Nachvollziehbarkeit der höchstzulässigen 
Gebäudehöhen. 
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Weiters wird die Plandarstellung in Folge der ggs. Stellungnahme in der Art abgeändert, dass für 
die geplanten Baufluchtlinien und Freiflächen Bemaßungen ergänzt werden. 

Schließlich wird die im Rahmen des Änderungspunktes 1 geplante Bestimmung im Textteil des 
Bebauungsplans wie folgt abgeändert: 

Im Bereich der Gst.-Nr. 170/10, 170/3 und 170/14 ist die bestehende Einfriedung gegen die 
Straßenfluchtlinie – ein aus der Errichtungszeit des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf 
stammender Eisenrahmen, der mit einem Drahtgeflecht ausgefüllt ist – zu erhalten. Ist der Erhaltung 
der ursprünglichen Einfriedung – etwa aufgrund eines unverhältnismäßig hohen technischen oder 
wirtschaftlichen Aufwandes – die (stellenweise) Neuerrichtung einer solchen Einfriedung 
vorzuziehen, so hat sich diese Einfriedung hinsichtlich der Gestaltung – unter Einhaltung sämtlicher 
gültiger Normen (insb. ÖNORM EN 10223-4:2013 03 01) – an der ursprünglichen Einfriedung zu 
orientieren. Mauerwerke oder anderweitig blickdichte Einfriedungen sind ausdrücklich nicht 
gestattet. 

Die genannte ÖNORM behandelt Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte 
bzw. geschweißte Gitter aus Stahldraht für Zäune.  

Betreffend Änderungspunkt 3 darf ins Treffen geführt werden, dass die Bahnhofstraße größtenteils 
durch historische Bebauungsstrukturen geprägt ist. Dementsprechend ist durch das Örtliche 
Entwicklungskonzept das Ziel des Erhalts der kompakten Siedlungsstruktur und Schutz historischer 
sowie baukünstlerisch wertvoller Gebäude und die Maßnahme „Ortsbildverträgliche 
Weiterentwicklung der historischen Bebauungsstrukturen“ verordnet. 

Wie im Erläuterungsbericht (vgl. Kapitel 4.2) dargestellt, befinden sich im Bereich der Gst.-Nr. .172 
(ONr. 22), Gst.-Nr. .243 (ONr. 26) und 564/4 (ONr. 30) baurechtlich bewilligte Hauptgebäude, die 
zumindest in Teilen weniger als 4 m von der Straßenfluchtlinie entfernt sind. Die ggs. Änderung hat 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf den baurechtlich bewilligten Konsens. Im Falle eines 
Abbruchs und einer Neubebauung ist aufgrund der Änderung aber ein vorderer Bauwich von 4 m 
einzuhalten. 

Gem. Erkenntnis des VfGH vom 07.03.2022 (V 260/2021-13) „hat der Verordnungsgeber […] bei 
seiner Planung den bisherigen Bestand zu berücksichtigen. In der Raumplanung, die sich 
naturgemäß auf die zukünftige Ausgestaltung richtet, liegt es jedoch auch innerhalb des dem 
Verordnungsgeber zukommenden Planungsermessens, die Planung in einem gewissen 
Widerspruch zu den bestehenden Gegebenheiten vorzunehmen.“ 

Der baurechtlich bewilligte Hauptgebäudebestand genießt Bestandsschutz. Im Falle einer 
Neubebauung ist durch Hauptgebäude (entsprechend den Zielsetzungen des 
Entwicklungskonzepts, die historischen Bebauungsstrukturen ortsbildverträglich 
weiterzuentwickeln) aber eine einheitliche Vorgartentiefe einzuhalten. Allfällige Zubauten am 
bestehenden, baurechtlich bewilligten Gebäudebestand sind in jenen Bereichen, die nicht von der 
geplanten Baufluchtlinie betroffen sind, weiterhin zulässig, sofern keine anderen Bestimmungen 
verletzt werden und der Zubau nicht in den nunmehr mit 4 m festgelegten, vorderen Bauwich 
hineinragt. 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich aufgrund der Stellungnahme nicht veranlasst, von der 
geplanten Festlegung abzusehen, womit den Einwänden betreffend Änderungspunkt 3 nicht 
stattgegeben wird. 
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3.2 Behandlung von Stellungnahmen aus der öffentlichen Auflage 

3.2.1 Stellungnahme Nr. 001 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_001_01_251119 

Registrierung Posteingang: 19.11.2025 

Siehe Stellungnahme Nr. 001 im Verfahren 21. Änderung Flächenwidmungsplan 

 

Betreff: Änderungspunkt 1 

Der/Die Verfasser:in spreche sich entschieden gegen die Errichtung eines weiteren, zusätzlichen 4 
m breiten und 55 m langen „Weges“ direkt an der Grundstücksgrenze aus, da sich auf dem 
Hoffmann-Areal bereits ausreichend befestigte Wege befinden würden, die zur Ansicht des 
Sanatoriums geeignet seien. Außerdem würden die 220 m² versiegelte Fläche zur Erwärmung 
beitragen und das Versickern von Regenwasser verhindern. 

Absolut abzulehnen sei auch die Entfernung jeglichen Altbaumbestands. Jeder Baum dieser Größe 
sei ein unersetzbarer Lebensraum. Mit der Änderung würden gefährdete und geschützte Tierarten 
vertrieben.  

Bäume dieser Größe würden große Mengen an Wasser verdunsten. Dies trage gerade im Bereich 
Wiener Straße zur Kühlung bei und helfe, mögliche Überschwemmungskatastrophen einzudämmen. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Den Bereich des Änderungspunktes 1 betreffend, könnte ein Bauvorhaben am Gst.-Nr. 170/14, KG 
Purkersdorf, auf Basis der derzeit rechtskräftigen Bestimmungen zur Folge haben, dass das 
prägende Erscheinungsbild des historisch oder künstlerisch wertvollen Bereichs des Sanatoriums 
Purkersdorf beeinträchtigt wird. Die mit dem Änderungspunkt 1 u.a. geplante Ausweisung als 
öffentliche Verkehrsfläche und Festlegung von Straßenfluchtlinien ermöglicht die Schaffung eines 
kleinen, öffentlich zugänglichen städtischen Freiraums, der die baukulturelle Geschichte des Areals 
erlebbar macht. Die Änderung stellt daher eine ausgleichende Maßnahme zur Verminderung 
maßgeblicher Auswirkungen auf kulturelle Gegebenheiten sowie das Orts- und Landschaftsbild dar 
(§ 14 Abs. 2 Z 10 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025). Damit wird frühzeitig auf Veränderungen 
kultureller Gegebenheiten reagiert. 

Wie im Erläuterungsbericht dargestellt, betrifft diese Maßnahme einen Bereich, der nicht mit 
Gehölzen bestockt ist. Aufgrund der dort vorhandenen Strukturen und der Vegetationsausstattung 
in diesem Bereich sind durch diese Änderung keine maßgeblichen Auswirkungen auf den 
Artenschutz zu erwarten. 

In Folge dieser Widmungsänderung (und der ggs. 28. Änderung des Bebauungsplans) ist auf dem 
derzeit unbebauten Grundstück aber die Errichtung eines Pflegeheims mit bis zu 72 Betten und 
damit die bauliche Beanspruchung eines größeren, mit Gehölzen bestockten Bereichs zu erwarten.  

Nach vorliegender Abschätzung würden maßgebliche Auswirkungen des Änderungspunktes 1 auf 
den Artenschutz gem. § 14 Abs. 2 Z 10 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 dann vorliegen, wenn in 
der Folge Verbotstatbestände gem. § 18 Abs. 4, 5 und 7 NÖ NSchG 2000 LGBl. Nr. 2/2026 nicht 
ausgeschlossen werden können.  

Im Falle von Bauvorhaben hat die Durchführung von Gehölzentfernungen (Altbaumbestand) daher 
außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Sommerquartierszeit von Fledermäusen (d.h. im 
Zeitraum 1. November bis 31. März) zu erfolgen. Da allfällig vorhandene Fledermäuse zwischen 
Mitte September und Ende Oktober fluchtfähig sind, können Gehölzentfernungen (Altbaumbestand) 
mit geeigneten begleitenden Maßnahmen durch eine fachlich geeignete Person auch im Zeitraum 
15. September bis 31. Oktober durchgeführt werden. Jungbäume können im Zeitraum 1. September 
bis 19. Februar entfernt werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind in Folge des Änderungspunktes 1 keine 
maßgeblichen Auswirkungen auf den Artenschutz zu erwarten.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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3.2.2 Stellungnahme Nr. 002 

Kennzahl:  
SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_002_01_251215 
SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_002_02_251215 

Registrierung Posteingang: 28.12.2025 

Siehe Stellungnahme Nr. 002 im Verfahren 21. Änderung Flächenwidmungsplan 

 

Betreff: Änderungspunkt 6 

Der/Die Verfassende ersucht als Eigentümer:in des von Änderungspunkt 6 betroffenen Gst.-Nr. 559, 
KG Purkersdorf, keine Einschränkung max. zulässiger Wohnungen pro Grundstück vorzunehmen, 
aber die Bebauungsdichte von derzeit 25 auf 33 % zu erhöhen. 

Der Stellungnahme ist eine textliche Darstellung des im Bereich dieses Grundstücks beabsichtigten 
„Projekts Wohnpark St. Jakobus“, das dort die Errichtung von acht Wohnungen mit einer 
Wohnnutzfläche von je ca. 150 m² vorsieht, beigelegt. 

 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Der Planungswille des Gemeinderats ist im ggs. Bereich seit Erlassung des Örtlichen 
Entwicklungskonzepts (Rechtskraft: 08.07.2022) dokumentiert: Sicherung und Weiterentwicklung 
des kleinteiligen, strukturellen Charakters und des hohen Durchgrünungsgrades der 
Siedlungsgebiete abseits des Zentrums und der Hauptachsen. 

Die Umsetzung dieser Maßnahme, für die eine Bausperre erlassen wurde, ist im Bereich des ggs. 
Gst.-Nr. 559, KG Purkersdorf bislang nicht erfolgt und die entsprechende Bausperre im Bereich 
dieses Grundstücks noch nicht aufgehoben. 

Dies deshalb, da zum Zeitpunkt der 19. Änderung des Flächenwidmungsplans (Rechtskraft: 
01.08.2023) auf dem baulich ungenutzten Grundstück das Potenzial der Herstellung einer zwischen 
den Gebäuden mit einer höheren Anzahl von Wohneinheiten im Süden und jenen mit einer 
niedrigeren Anzahl an Wohneinheiten im Norden vermittelnden städtebaulichen Struktur gesehen 
wurde. Aus diesem Grund wurde im Bereich dieses Grundstücks keine Einschränkung auf max. zwei 
Wohnungen pro Grundstück (BW-2WE) festgelegt. 

In der Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen behielt sich die Stadtgemeinde 
Purkersdorf gleichsam aber vor, die zuvor genannte Bausperre im Bereich des ggs. Gst.-Nr. 559 
nicht aufzuheben und nach Ablauf der Bausperre ebenfalls den Zusatz „2WE“ festzulegen. Wie in 
den Erläuterungen zur 19. Änderung des Flächenwidmungsplans dargestellt, sollte davon nur 
abgesehen werden, wenn das von Seiten des Liegenschaftseigentümers geplante Projekt 
nachweislich wesentliche öffentliche Interessen berücksichtigt: 

- Mobilitätskonzept zugunsten nachhaltiger Mobilitätsformen 

- Architekturwettbewerb unter Beteiligung der Stadtgemeinde 

- Bürger:innenbeteiligung 

Da diesen öffentlichen Interessen der Stadtgemeinde Purkersdorf im Rahmen der Laufzeit der 
Bausperre von Seiten des Grundstückseigentümers nicht entsprochen wurde und weder die derzeit 
laufende Bausperre nochmal verlängert noch am selben Grundstück erneut eine Bausperre erlassen 
werden kann, wird am Beschluss des Änderungspunktes 6 festgehalten. 

Die die öffentliche Auflage zur 28. Änderung des Bebauungsplans bereits erfolgt ist, könnte eine 
Erhöhung der Bebauungsdichte allenfalls im Rahmen eines nachfolgenden Änderungsverfahren 
geprüft werden. Aber auch diese Änderung würde den Zielsetzungen des Örtlichen 
Entwicklungskonzepts widersprechen. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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3.2.3 Stellungnahme Nr. 003 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_003_01_251228 

Registrierung Posteingang: 28.12.2025 

Siehe Stellungnahme Nr. 003 im Verfahren 21. Änderung Flächenwidmungsplan 

 

Betreff: Änderungspunkt 1 

Die Verfasser:innen würden sich entschieden gegen die 28. Änderung des Bebauungsplans 
aussprechen. 

Die geplante massive Verbauung des Areals beeinträchtige nachhaltig das architektonische 
Ensemble des Sanatoriums Purkersdorf von Josef Hoffmann zerstöre die historische wie 
gestalterische Aussage. 

Das Sanatorium Purkersdorf gelte als Hauptwerk des Wiener Jugendstils und werde in der 
Fachliteratur zur Entstehung der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts regelmäßig genannt, 
häufig in einem Atemzug mit Hoffmanns Palais Stoclet in Brüssel, dass seit 2009 Teil des UNESCO-
Welterbes sei. Auch der zugehörige „Sanatoriumspark“ sei als bedeutendes Kulturgut anerkannt 
und werde im Standardwerk „Historische Gärten Österreichs – Garten- und Parkanlagen von der 
Renaissance bis 1930“ von Eva Berger ausführlich gewürdigt. 

Die geplante Verbauung entwerte und verschmälere dieses unwiederbringliche Kulturerbe in seiner 
räumlichen Wirkung, historischen Bedeutung und ästhetischen Qualität dauerhaft. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung des Bebauungsplans (und des 
Flächenwidmungsplans) das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen 
abbildet. Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges 
und dem Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 
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Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

 

3.2.4 Stellungnahme Nr. 004 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_004_01_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Siehe Stellungnahme Nr. 004 im Verfahren 21. Änderung Flächenwidmungsplan 

 

Betreff: Änderungspunkt 1 

Der/Die Verfasser:in erhebe aus dem Blickwinkel der Baukultur- und Denkmalpflege unter 
Bezugnahme auf § 1 Abs. 2 lit. f NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF. Einspruch gegen die 
Änderung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans. 

Im Zielparagraphen dieses Gesetzes werde als „Leitziel für die Vollziehung des Gesetzes die 
„Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes“ dekretiert. Die geplante massive 
Verbauungsmöglichkeit durch einen Baukörper mit einer derart großen Trakttiefe bringe eine 
massive Verschlechterung der Wahrnehmungsmöglichkeit des Sanatoriums Purkersdorf von Josef 
Hoffmann mit sich. 

Die Konsumation der geplanten Bebauungsmöglichkeit verschlechtere die Wahrnehmung des 
einzigartigen Baudenkmals „Sanatorium Purkersdorf“ und enge damit das baukulturelle Ortsbild von 
Purkersdorf stark ein, was eine wesentliche Verschlechterung zur Folge hätte. Das als „Sanatorium 
Westend“ nach Plänen von Josef Hoffmann 1904 entstandene Bauwerk zähle zu den Inkunabeln 
der Architektur des 20. Jahrhunderts in fehle in keiner maßgeblichen Darstellung der 
Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. 

Weiters sei das Bauwerk und sein Park als potentielles UNESCO-Weltkulturerbe einzuschätzen. 
Das von Josef Hoffmann geplante „Palais Stoclet“ in Brüssel sei zwischenzeitlich in die Liste des 
UNESCO-Welterbes eingetragen worden. Das zeitlich unmittelbar davor entstandene Sanatorium 
Purkersdorf sei nicht nur der Vorläufer des Palais Stoclet, sondern auch das Hauptwerk von Josef 
Hoffmann in Österreich. 

Es sei festzuhalten, dass jeglicher weiterer Eingriff ins nähere Umfeld des Kultur- und Baudenkmals 
diesem Schaden würde, einem Leitziel des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF widerspräche 
und dem Image der Stadt Purkersdorf abträglich wäre.  

Schließlich wird der Zeitraum der öffentlichen Auflage während der Weihnachtszeit kritisiert. Diese 
Vorgangsweise werfe kein gutes Licht auf die Verantwortlichen im Bauamt und in der 
Gemeindevertretung, „zumal es sich bei der Causa um die Neuauflage einer scheibchenweise vor 
sich gehenden baukulturellen Wertverschleuderung zu Spekulationszwecken handelt“. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
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beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung des Bebauungsplans (und des 
Flächenwidmungsplans) das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen 
abbildet. Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges 
und dem Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

 

3.2.5 Stellungnahme Nr. 005 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_005_01_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Siehe Stellungnahme Nr. 005 im Verfahren 21. Änderung Flächenwidmungsplan 

 

Betreff: Änderungspunkt 1 

Die laut Planentwurf zur Verbauung vorgesehene Grünfläche grenze unmittelbar an das 
weltberühmte Gebäude des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf an, das als „Gesamtkunstwerk“ 
gelte und „zu einem Inkunabel der Architektur des 20. Jahrhunderts“ (Zitat aus dem 
Unterschutzstellungsbescheid des Bundesdenkmalamtes aus 1992) geworden sei. Diese 
Grünfläche bilde nicht nur einen essenziellen Teil des Sanatoriumsparks, sondern gelte auch als 
wichtige Freifläche für die Sichtbarkeit und Wirkung einer der Ikonen der österreichischen 
Architektur der Moderne, insbesondere die Blickbeziehung von der Wiener Straße her betreffend. 

Der Unterschutzstellungsbescheid des Bundesdenkmalamtes (BDA) betone die Bedeutung und 
Wichtigkeit der dem Sanatorium zugehörigen Parkanlage: „Die den Objekten zugehörige und den 
Charakter der Anlage unterstützende Ausformung des Gartenbereiches mit seinen Wegen, Beeten 
und Bepflanzungen, stellt einen integrierenden Teil des Denkmals im Hinblick auf das intendierte 
Gesamtkunstwerk dar“ (BDA 1992: S. 5). 

Das BDA habe die ggs. Parkanlage jedoch nicht als „historische Gartenanlage“ unter Schutz stellen 
können, da das österreichische Denkmalschutzgesetz hier eine große verfassungsrechtliche Lücke 
aufweise. 

Umso mehr liege die Verantwortung, dieses Kulturjuwel von der Verbauung freizuhalten, bei der 
Gemeinde Purkersdorf und dem Land Niederösterreich.  

Aufgrund der §§ 1 Abs. 2 Z 1 lit. f und 14 Abs. 2 Z 14 NÖ ROG 2014 fordern die Verfasser:innen 
(Initiative Denkmalschutz) insbesondere für das Gst.-Nr. 170/14 die Rückwidmung in Grünland. 

Auch in der Verordnung zur Bausperre werde diese Rückwidmung in den Überlegungen 
ausdrücklich miteinbezogen: „Die Option einer möglichen Abänderung des Flächenwidmungsplans 
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mit der Festlegung Grünland Parkanlagen (Gp) […] wird ausdrücklich in die Erwägungen des 
Gemeinderates miteinbezogen.“ 

Es könne aber abgeleitet werden, dass die einzige Aufgabe der Expert:innengruppe darin bestand, 
die Verteilung der Grundrissflächen für die Errichtung eines Pflegeheimes mit 72 Betten möglichst 
„denkmalverträglich“ festzulegen, da in der Aufgabenstellung diese wichtige Option der Festlegung 
Gp jedoch ausgeschlossen worden sei. 

Im Erläuterungsbericht werde die geplante Verbauung auf Gst.-Nr. 170/14 als Ergebnis einer 
Abwägung öffentlicher und privater Interessen abgebildet. Dass dabei dargestellt wird, dass auch 
für die Nutzung des Grundstücks als Pflegeheim ein öffentliches Interesse besteht, das nicht zuletzt 
in der entsprechenden Flächenwidmung dokumentiert ist, sei „das übliche, allzu oft schlechte Spiel 
der Politik. Nutzungen für den ‚guten Zweck‘ werden für geplante Verbauungen in sensible Natur- 
und Kulturräume als Argument vorgeschoben, im Wissen, dass man deren Verbauung anders 
schwerlich begründen kann.“ Der Verein wolle ganz klar hinterfragen, ob die Gemeinde Purkersdorf 
wirklich nur im Bereich des Sanatoriums die dafür nötige Bebauungsfläche (oder Gebäude) finden 
könne, um die erwähnte soziale Infrastruktur für die Gemeinde herstellen zu können.  

Es werde nachdrücklich angeregt, diesen Bereich, der auch aktuell schon für eine Verbauung 
zugelassen sei, wieder rückzuwidmen, damit dieser weiterhin unverbaut bleiben und damit der 
überragenden kulturgeschichtlichen Bedeutung des ehemaligen Sanatoriums, ein Denkmal von 
internationaler Bedeutung, gerecht werden könne. 

Begrüßt werde die im Bebauungsplan verankerte Bestimmungen zum Erhalt der bestehenden 
Einfriedung. Es sei aber sehr zu hoffen, dass nicht unter dem Aspekt des „unverhältnismäßig hohen 
technischen oder wirtschaftlichen Aufwandes“ diese historische Einfriedung zum Opfer fallen wird. 
Es werde daher angeregt, die geplante Einschränkung präziser im Sinne der Erhaltung zu 
formulieren (z.B. Definition „unverhältnismäßig“). 

Schließlich wird der Zeitraum der öffentlichen Auflage während der Weihnachtszeit kritisiert. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung des Bebauungsplans (und des 
Flächenwidmungsplans) das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen 
abbildet. Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges 
und dem Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
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auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

3.2.6 Stellungnahme Nr. 006 

Kennzahl: SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_006_01_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Siehe Stellungnahme Nr. 006 im Verfahren 21. Änderung Flächenwidmungsplan 

Betreff: Änderungspunkt 1 

Der/Die Verfasser:in habe zufällig von der Planung zu einem denkmalverachtenden Bauvorhaben 
im Bereich des Sanatoriums Purkersdorf erfahren, die den Wert dieses Hauptwerkes von Josef 
Hoffmann zugunsten eines Spekulationsobjektes zumindest erheblich beeinträchtigen würde. 

Mit der Bedeutung des angrenzenden Bauwerkes könne werbewirksam für eine Hebung des 
Tourismus in Purkersdorf geworben werden. 

Der/Die Verfasser:in bitte in Anbetracht der kunst- und kulturhistorischen Bedeutung dieses 
weltberühmten Objektes österreichischer Jugendstilarchitektur dringend, umgehend einen solchen 
Vandalismus (Verbauung des Kulturguts „Sanatorium Purkersdorf“) zu verhindern, bzw. eine 
Rückwidmung zur Grünfläche zu erwirken. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung des Bebauungsplans (und des 
Flächenwidmungsplans) das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen 
abbildet. Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges 
und dem Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich daher nicht veranlasst, vom Beschluss des 
Änderungspunktes 1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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3.2.7 Stellungnahme Nr. 007 

Kennzahl: 
SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_007_01_251229 
SN_PKDF_OEROP_21_BBPL_28_007_02_251229 

Registrierung Posteingang: 29.12.2025 

Siehe Stellungnahme Nr. 007 im Verfahren 21. Änderung Flächenwidmungsplan 

 

Betreff: Änderungspunkt 1 

Der/Die Verfasser:in erhebe aus dem Blickwinkel der Baukultur- und Denkmalpflege unter 
Bezugnahme auf § 1 Abs. 2 lit. f NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF. Einspruch gegen die 
Änderung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans. 

Im Zielparagraphen dieses Gesetzes werde als „Leitziel für die Vollziehung des Gesetzes die 
„Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes“ dekretiert. Die geplante massive 
Verbauungsmöglichkeit durch einen Baukörper mit einer derart großen Trakttiefe bringe eine 
massive Verschlechterung der Wahrnehmungsmöglichkeit des Santoriums Purkersdorf von Josef 
Hoffmann mit sich. 

Die Konsumation der geplanten Bebauungsmöglichkeit verschlechtere die Wahrnehmung des 
einzigartigen Baudenkmals „Sanatorium Purkersdorf“ und enge damit das baukulturelle Ortsbild von 
Purkersdorf stark ein, was eine wesentliche Verschlechterung zur Folge hätte. Das als „Sanatorium 
Westend“ nach Plänen von Josef Hoffmann 1904 entstandene Bauwerk zähle zu den Inkunabeln 
der Architektur des 20. Jahrhunderts in fehle in keiner maßgeblichen Darstellung der 
Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. 

Im Bescheid des Bundesdenkmalamtes GZ 127/3/92 vom 18. Februar 1992 werde ausdrücklich 
festgestellt: „Die den Objekten zugehörige und den Charakter der Anlage unterstützende 
Ausformung des Gartenbereiches mit seinen Wegen, Beeten und Bepflanzungen, stellt einen 
integrierenden Teil des Denkmals im Hinblick auf das intendierte Gesamtkunstwerk dar“ (BDA 1992: 
S. 5). 

Als das progressivste Hauptwerk von Josef Hoffmann habe das Bauwerk Anspruch in die UNESCO 
„World Heritage Liste“ aufgenommen zu erwerden, wie der Hoffmann-Experte und langjährige 
Professor an der Harvard University in beiliegendem Gutachten aus dem August 1986 schreibe.  

Das entsprechende Gutachten von Professor Eduard F. Sekler ist der Stellungnahme als Anhang 
beigelegt. 

Die Stellungnahme wird wie folgt berücksichtigt: 

Die Rückwidmung des ggs. Grundstücks in eine Widmungsart des Grünlands (etwa Grünland 
Parkanlagen) bzw. der Ankauf des Grundstücks durch die Stadtgemeinde Purkersdorf wurde 
sorgfältig geprüft. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation, die viele 
österreichische Gemeinden vor erhebliche budgetäre Herausforderungen stellt, bestehen aktuell 
jedoch keine finanziellen Spielräume für den Ankauf des Grundstücks bzw. für 
Entschädigungsleistungen (§ 27 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025) im Zusammenhang mit einer 
Rückwidmung in Grünland, was sich, Schätzungen zufolge, auf mehrere Millionen Euro belaufen 
würden. 

Die geplanten Änderungen des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplans sind das Ergebnis 
eines Arbeitsgruppenprozesses unter Beteiligung von Vertreter:innen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf, drei unabhängigen Expert:innen und dem von der Grundstückseigentümerin 
beauftragten Architekturbüros. Da ein Ankauf des Grundstücks (bzw. die Zahlung von 
Entschädigungsleistungen im Falle einer Rückwidmung) von Seiten der Stadtgemeinde Purkersdorf 
nicht abgedeckt werden kann, bildete dafür die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14 die Ausgangslage für 
diesen Prozess. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung des Bebauungsplans (und des 
Flächenwidmungsplans) das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen 
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abbildet. Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein wirtschaftlich tragfähiges 
und dem Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 Betten nutzen zu können, 
berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen Grundrissflächen in der Art angeordnet 
werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium 
Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen 
angestrebt wird.  

Dabei werden sämtliche Leitziele gem. § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 104/2025 berücksichtigt. 
Der Gesetzgeber sieht bei diesen Leitzielen keine Gewichtung vor, sondern es sind alle Leitziele 
auf gleiche Art und Weise in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen – so etwa auch die 
ausreichende Versorgung mit sozialen Einrichtungen (Z 2 lit. a). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf sieht sich nicht veranlasst, vom Beschluss des Änderungspunktes 
1 abzusehen.  

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

 

Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat nimmt die im Sachverhalt angeführten rechtzeitig in der Eingabefrist eingelangten 
Stellungnahmen zur Auflage der 28. Änderung des Bebauungsplans und die fachliche Würdigung zur 
Kenntnis. 
 

Wortmeldungen: 
Aicher, Süss, Steinbichler 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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4 Erläuterung der Änderungspunkte - BESCHLUSS 

4.1 Änderungspunkt 1: Wiener Straße 62, 64-66 und 68,  
Änderung der Bebauungsbestimmungen 

4.1.1 Steckbrief 

Änderung:  inhaltliche Änderung 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. 170/14, 170/10, 170/3 gemäß der planlichen 
Darstellung 

Mappenblätter: 45 und 46 

Bestand: 25/o,k/III, Freifläche (F*), vordere Baufluchtlinie (10 m), Straßenfluchtlinie 

Planung: -/o/246,10 müA.* 
-/o/249,10 müA.* 
-/o/252,10 müA.* 
Anpassung vordere Baufluchtlinie 
Anpassung Freifläche (F*), inkl. technische Korrektur  
Festlegung Straßenfluchtlinie 
öffentlicher Weg ohne Aufschließungsfunktion 
Verbot oberirdischer KFZ-Stellplätze 
Gestaltung von Einfriedungen 

Änderungsanlass: wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller 
Entwicklung (§ 34 Abs. 1 Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025) 

Plandarstellung (nicht maßstabsgetreu): 

 

4.1.2 Lage, Umgebung und aktuelle Festlegungen 

Der Bereich des gegenständlichen Änderungspunktes umfasst die Gst.-Nr. 170/14 (ONr.  68), 170/3 
(ONr. 64-66) und 170/10 (ONr. 62) an der Wiener Straße (Landesstraße B1) im östlichen 
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Gemeindegebiet von Purkersdorf. Es handelt sich um das Areal des ehemaligen Sanatoriums 
Purkersdorf bzw. den Hoffmannpark, für das im Bereich der Gst.-Nr. 170/14 und 170/3 die Widmung 
Bauland Sondergebiete mit der Nutzungsfestlegung „Pflegeheim Seniorenbetreuung“ (BS-…) und 
im Bereich des westlich angrenzenden Gst.-Nr. 170/10 die Widmung Bauland Kerngebiete (BK) 
festgelegt ist. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist überwiegend ebenfalls die Widmung 
Bauland Kerngebiete (BK) festgelegt. Die Baulandbereiche beidseits der Wiener Straße liegen 
innerhalb der im Flächenwidmungsplan festgelegten Zentrumszone. 

Das von der Änderung betroffene Gst.-Nr. 170/14 wird derzeit als private Parkanlage für das 
benachbarte Seniorenwohnheim Hoffmannpark (Gst.-Nr. 170/3) genutzt. Dementsprechend ist auf 
der Ebene des rechtskräftigen Bebauungsplans großräumig eine Freifläche verordnet, über die in 
den Bebauungsvorschriften die Ausgestaltung als Parkanlage (F*) festgelegt ist. Von dieser 
Festlegung ausgenommen ist ein etwa 30 m tiefer und 60 m breiter, an der vorderen Baufluchtlinie 
(10 m zur Straßenflucht) gelegener, bebaubarer Bereich. Weiters legt der Bebauungsplan für 
sämtliche, von der ggs. Änderung betroffenen Grundstücke eine Bebauungsdichte von 25 %, die 
offen/gekuppelte Bebauungsweise und die Bauklasse III (25/o,k/III) fest. Zudem liegen die Flächen 
zur Gänze im Altortgebiet. 

Die Hauptgebäude im Bereich der Gst.-Nr. 170/3 und 170/10 stehen unter Denkmalschutz, darunter 
auch das ehemalige Sanatoriumsgebäude von Josef Hoffmann auf dem Gst.-Nr. 170/3. 

4.1.3 Ausgangslage  

Im Zuge der 19. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms (und der 26. Änderung des 
Bebauungsplans) war für das Grundstück Nr. 170/14 eine Umwidmung in Bauland-Kerngebiet für 
nachhaltige Bebauung mit einer Geschoßflächenzahl von 1,1 und dem Nutzungszusatz 
„Generationenhaus“ (BKN-1,1-Generationenhaus) zur Ermöglichung von betreutem Wohnen 
vorgesehen. 

Nach zahlreichen Einwendungen zur Verträglichkeit mit dem benachbarten ehemaligen Sanatorium 
Purkersdorf wurde diese Änderung aus der Beschlussfassung der 19. Änderung herausgenommen. 

Daraufhin erließ der Gemeinderat am 10.05.2023 eine befristete Bausperre gemäß § 25 NÖ ROG 
2014, um eine den Zielen der Gemeinde widersprechende Bebauung zu verhindern. Hauptanliegen 
ist der größtmögliche Erhalt der Sichtbeziehungen zu dem von Josef Hoffmann im Stil der Wiener 
Secession zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichteten und heute denkmalgeschützten Gebäude des 
Sanatoriums Purkersdorf.  

Als Ergebnis dieses Prozesses wurde von den Expert:innen Maria Auböck, Franz Denk und Caroline 
Jäger-Klein am 19.05.2025 ein Gutachten zu Baugeschichte, Bedeutung sowie städtebaulichen und 
landschaftsplanerischen Aspekten des Sanatoriums Purkersdorf erstellt.  

Die Grundstückseigentümerin plant nun die Errichtung eines Pflegeheims mit maximal 72 Betten 
und damit eine widmungskonforme Nutzung des Grundstücks Nr. 170/14. Die Verteilung der hierfür 
erforderlichen Grundrissflächen leitet sich aus den Ergebnissen des Arbeitsgruppenprozesses ab: 
Eine zwischen dem von der Grundstückseigentümerin beauftragten Architekturbüro und den von der 
Stadtgemeinde Purkersdorf beauftragten Expert:innen abgestimmte Bebauungsstudie bildet die 
Grundlage für die ggs. Änderung des Bebauungsplans (und Flächenwidmungsplans).  
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4.1.4 Änderungen des Bebauungsplans 

Straßenfluchtlinie, öffentlicher Weg ohne Aufschließungsfunktion 
Teil des Ergebnisses des Prozesses der zuvor genannten Arbeitsgruppe ist, an der östlichen 
Grundstücksgrenze einen öffentlichen Gehweg zu einem „Infopoint“ herzustellen, von dem aus eine 
für jedermann zugängliche Möglichkeit einer Frontalansicht auf das Sanatorium als wesentliches 
identitätsstiftendes Kulturdenkmal der Stadt besteht (vgl. Abbildung 1).  

 

Abbildung 5: Luftbild Hoffmannpark mit wesentlichen Sichtachsen, dem geplanten "Infopoint" (roter Kreis) und einem 

möglichen Baukörper, Quelle: pfeil architekten Ziviltechniker GmbH, 29.09.2025 

Zur Ermöglichung dieses öffentlichen Weges erfolgt an der östlichen Grundstücksgrenze des Gst.-
Nr. 170/14 eine Widmungsänderung in öffentliche Verkehrsfläche (Vö), dies in einer Breite von 4 m 
und einer Länge von ca. 55 m.  

Der „Infopoint“ soll mit einer Aufenthaltsmöglichkeit und dezenten Informationstafeln über das 
bauhistorische Erbe des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf von Architekt Josef Hoffmann 
ausgestaltet werden.  

Bislang handelt es sich beim Hoffmannpark um eine private, nicht für die Öffentlichkeit zugängliche 
Parkanlage. D.h. derzeit ist es den Bürger:innen der Stadtgemeinde Purkersdorf nur sehr 
eingeschränkt möglich, die Frontseite des Sanatoriumsgebäudes zu betrachten. Die 
Widmungsänderung ermöglicht die Schaffung eines kleinen, öffentlich zugänglichen städtischen 
Freiraums, der die baukulturelle Geschichte des Areals erlebbar macht.  

Mit der ggs. Änderung wird entsprechend dieser öffentlichen Verkehrsfläche (Vö) die 
Straßenfluchtlinie festgelegt. Die neue Straßenfluchtlinie ermöglicht dabei auch ein näheres 
Heranrücken des Baukörpers (am ggs. Gst.-Nr. 170/14) Richtung Osten, sodass die westliche 
Sichtachse (von der Wiener Straße auf das ehemalige Sanatorium Purkersdorf) möglichst groß 
bleibt. 

Der geplante Weg wird im Bebauungsplan als „öffentlicher Weg ohne Aufschließungsfunktion“ 
festgelegt, wodurch klargestellt wird, dass der Weg nicht für die Aufschließung von Bauplätzen 
herangezogen werden kann. 

Freifläche (F*), Baufluchtlinien 
Im Bereich des gesamten Areals Hoffmannpark ist ein Großteil der unbebauten Freiräume derzeit 
als Freifläche mit dem Gestaltungshinweis „*“ (F*) festgelegt. Auf diesen Freiflächen dürfen keine 
bewilligungs- und anzeigepflichtigen Vorhaben (§§ 14 und 15 NÖ BO 2014 LGBl. Nr. 40/2025 
9/2026) errichtet werden. „Ausgenommen sind Vorhaben, die zur Gänze mindestens 50 cm unter 
dem Gelände nach Fertigstellung und mindestens 50 cm unter dem Bezugsniveau liegen und die 
für eine intensive Begrünung mit einem Bodenaufbau von mindestens 30 cm geeignet sind.“ 
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Die rechtskräftigen Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Purkersdorf legen gem. Punkt 2.4 für 
die als F* verordneten Freiflächen darüber hinaus fest, dass diese als Parkanlagen zu gestalten 
sind und dass Verkehrsflächen (Zu- und Abfahrten) innerhalb der Freiflächen […] nur im unbedingt 
notwendigen Ausmaß erlaubt [sind]. Eine Ausweitung der Verkehrsflächen (z.B. für Kfz-
Abstellflächen) ist ausdrücklich untersagt.“ 

Von der Festlegung F* ist im Bereich des Gst.-Nr. 170/14 gem. derzeit rechtskräftigem 
Bebauungsplan ein 60 m breiter und 30 m tiefer, an der vorderen Baufluchtlinie (10 m zur 
Straßenflucht) gelegener, bebaubarer Bereich ausgenommen.  

Die ggs. Änderung sieht vor, die Freiflächen im Westen und Süden an den mit der 
Expert:innengruppe abgestimmten Baukörper anzupassen, wobei zur Bewahrung eines 
geringfügigen Maßes an Flexibilität in der Anordnung des geplanten Gebäudes ein Puffer von 0,5 
m in der Abgrenzung der Freifläche berücksichtigt wird. 

Im Westen wird – dem möglichst großen Erhalt der Sichtachse zum ehemaligen Sanatorium 
Purkersdorf Rechnung tragend – der gänzlich nicht bebaubare Teil des Grundstücks damit von 
derzeit ca. 13,5 auf ca. 23 m verbreitert. Im Süden wird die Freifläche ebenfalls entsprechend dem 
Baukörper, unter Berücksichtigung eines 0,5 m breiten Puffers, angepasst. Dabei ergibt sich ggü. 
dem derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan eine geringfügige Vergrößerung der Freifläche. Die 
Freifläche F* stellt dort auch die Sichtbeziehungen zwischen dem geplanten „Infopoint“ und dem 
ehemaligen Sanatorium sicher. 

Die vordere Baufluchtlinie wird, ebenfalls unter Berücksichtigung eines 0,5 m tiefen Puffers, 
entsprechend dem geplanten Baukörper festgelegt. Dabei rückt die Festlegung im mittleren 
Grundstücksbereich um etwa 3 m Richtung Straßenfluchtlinie ab, um – dem Ergebnis des 
Arbeitsgruppenprozesses entsprechend – eine durch einen vorspringenden Gebäudeteil geprägte 
Fassadengliederung zu ermöglichen.  

Im Osten wird auf Höhe des geplanten Baukörpers an Stelle der Freifläche F* hin zum geplanten 
öffentlichen Weg ebenfalls eine vordere Baufluchtlinie festgelegt. Damit wird zum einen die 
Anordnung des Hauptgebäudes beschränkt. Zum anderen wird (entgegen der Festlegung F*) auch 
die Nutzung durch etwa eine Garagenzufahrt ermöglicht. 

Verbot oberirdischer KFZ-Stellplätze 
Derzeit befinden sich im straßenzugewandten Bereich des Gst.-Nr. 170/14 etwa 30 oberirdische 
KFZ-Stellplätze. Für 14 dieser KFZ-Stellplätze werden der Eigentümerin des benachbarten Gst.-Nr. 
170/3 (ehem. Sanatorium Purkersdorf) grundbücherliche Dienstbarkeiten eingeräumt. Für das 
Vorhaben im Bereich des Gst.-Nr. 170/14 ist vorgesehen, einen Großteil der hierfür erforderlichen 
Pflichtstellplätze in einer Tiefgarage mit Zufahrt im Osten des Grundstücks herzustellen. Für den 
künftigen Betrieb als Pflegeheim sind darüber hinaus vier oberirdische KFZ-Stellplätze erforderlich, 
darunter zwei barrierefreie Stellplätze und ein Stellplatz für medizinisches Personal. Das Projekt 
sieht vor, diese insgesamt 18 oberirdischen Stellplätze so zu verteilen, dass im nordwestlichen 
Bereich acht und dem geplanten Baukörper vorgelagert 10 Stellplätze hergestellt werden (vgl. 
Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Verteilung oberirdischer Stellplätze, Quelle: pfeil architekten ZT GmbH, 07.10.2025 

Die ggs. Änderung sieht, der Sicherstellung einer dem größtmöglichen Erhalt der Sichtachse zum 
ehemaligen Sanatorium Purkersdorf Rechnung tragend, eine entsprechende Zonierung 
oberirdischer KFZ-Stellplätze vor. Im Nordwesten werden hierzu die Freifläche F* und die vordere 
Baufluchtlinie derart angepasst, dass ein 17 m tiefer und etwa 10,5 m breiter Bereich zur Herstellung 
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von acht Stellplätzen ermöglicht wird. Unmittelbar östlich davon soll einerseits die Festlegung F* 
und andererseits ein auf Grundlage von § 30 Abs. 2 Z 10 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2014 104/2025 
planlich verordnetes Verbot der Herstellung oberirdischer KFZ-Stellplätze sicherstellen, dass die 
Sichtbeziehungen zum ehemaligen Sanatorium Purkersdorf nicht eingeschränkt werden. Die 
westliche Gebäudekante des geplanten Baukörpers bildet die östliche Begrenzung dieser 
Festlegung. 

Die Änderung ermöglicht gleichsam die Herstellung einer gewissen Anzahl von Stellplätzen, die 
aufgrund bestehender Dienstbarkeiten oder der besonderen Anforderungen des geplanten 
Pflegeheims nicht unterirdisch hergestellt werden können.  

Bebauungsdichte 
Da die ggs. Änderung aufgrund der geplanten Freiflächen in Verbindung mit vorderen 
Baufluchtlinien einen derart engen Rahmen für die bauliche Ausnutzung und die Anordnung von 
Hauptgebäuden vorgibt, wird nach raumordnungsfachlicher Abwägung von der Festlegung 
höchstzulässiger Bebauungsdichten abgesehen. Der mit Hauptgebäuden bebaubare Bereich 
umfasst ca. 30 % des Grundstücks. Der mit der Stadtgemeinde Purkersdorf und der 
Expert:innengruppe abgestimmte Baukörper entspricht der derzeit zulässigen baulichen 
Ausnutzbarkeit von 25 %. 

Bebauungsweise 
Zur Sicherstellung des Erhalts und der Weiterentwicklung der offenen, pavillonartigen 
Bebauungsstruktur am ggs. Areal wird an Stelle der offen/gekuppelten Bebauungsweise die offene 
Bebauungsweise festgelegt.  

Bebauungshöhe 
Der von den Expert:innen begleitete Arbeitsgruppenprozess hatte eine Abwägung zwischen der für 
ein dem Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit 72 Betten erforderlichen 
Grundrissflächen und deren zur größtmöglichen Erhaltung der Sichtbeziehungen erforderlichen 
Verteilung dieser Baumassen zur Folge. Ergebnis dieser Abwägung ist, dass die vorliegende 
Änderung des Bebauungsplans eine Richtung Osten zunehmende bzw. Richtung 
Sanatoriumsgebäude im Westen sich verjüngende Staffelung der Geschoßigkeit ermöglichen soll 
(vgl. Abbildung 7 und Abbildung 8).  

 

Abbildung 7: Schnitt West-Ost, Quelle: pfeil architekten ZT GmbH, 14.10.2025 
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Abbildung 8: Staffelung der Geschoßigkeit, Quelle: pfeil architekten ZT GmbH, 14.10.2025) 

Die ggs. Änderung sieht eine der akkordierten Staffelung der Geschoße entsprechende Zonierung 
des ggs. betroffenen Grundstücks vor. Dabei sollen bei einer höchstzulässigen Gebäudehöhe von 
8 m im äußersten Westen zwei Geschoße, und darüber hinaus bei einer höchstzulässigen 
Gebäudehöhe von 11 m drei bzw. vier Geschoße bei einer höchstzulässigen Gebäudehöhe von 14 
m ermöglicht werden. 

Anstelle einer Bauklasse werden dabei auf Grundlage eines von der Vermessung Koller ZT GmbH 
verfassten Lage-/Höhenplans (GZ.7759/25 vom 22.10.2025) höchstzulässige Gebäudehöhen in 
müA.* (Meter über Adrianull mit Zusatz „*“), aus dem sich ein Referenzniveau von 238,10 müA. 
ableiten lässt, festgelegt: 

- 246,10 müA.* (entspricht 8 m höchstzulässiger Gebäudehöhe) 

- 249,10 müA.* (entspricht 11 m höchstzulässiger Gebäudehöhe) 

- 252,10 müA.* (entspricht 14 m höchstzulässiger Gebäudehöhe) 

Der Zusatz „*“ hat zur Folge, dass über die angegebene Höhe nicht hinausgebaut werden darf, 
sondern die in müA. festgelegte, höchstzulässige Gebäudehöhe als absolute Obergrenze definiert 
wird. Ohne einen solchen Zusatz könnte über diese festgesetzte Bebauungshöhe aufgrund der 
Bestimmungen des § 53a NÖ BO 2014 LGBl. Nr. 40/2025 9/2026 um bis zu 6 Meter und ein 
zusätzliches, zurückgesetztes Geschoß (innerhalb eines Lichteinfallswinkels von 45 °) 
hinausgebaut werden. 

Der Zusatz „*“ wird im Legendenblatt der Plandarstellung zum Bebauungsplan, welche wiederum 
integraler Bestandteil der Verordnung des Bebauungsplans ist, wie folgt definiert:  

Gebäudehöhe mit Zusatz „*“: Es darf über die angegebene Höhe, mit Ausnahme von Bauteilen gem. 
§ 53 Abs. 5 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 1/2015, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 40/2025 
9/2026, nicht hinausgebaut werden. 

Die Änderung stellt damit sicher, dass eine über die mit der Stadtgemeinde Purkersdorf und der von 
ihr beauftragten Expert:innengruppe akkordierte Gebäudehöhe nicht hinausgebaut werden darf. 
Gleichsam bleiben jene untergeordneten Bauteile, die gem. § 53 Abs. 5 NÖ BO 2014 LGBl. Nr. 
40/2025 9/2026 bei der Ermittlung der Gebäudehöhe unberücksichtigt bleiben (z. B. Abgasanlagen, 
Wartungsstege und einfache Sicherungskonstruktionen für Arbeiten am Dach, Zierglieder, 
Antennen, Einhausungen von Treppenläufen und Aufzügen, etc.), auch über der angegebenen, 
höchstzulässigen Gebäudehöhe zulässig. 
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Dabei ist ins Treffen zu führen, dass keine wesentliche Erhöhung der Gebäudehöhe ggü. der derzeit 
festgelegten Bauklasse III ermöglicht wird, zumal im Rahmen der Bauklasse III über die dort 
zulässigen 11 m hinaus ein zurückgesetztes, viertes Geschoß zulässig ist. 

Gestaltung von Einfriedungen 
Eine weitere Vorgabe der Expert:innengruppe betrifft die bestehende Einfriedung. Die heute 
vorhandene Einfriedung – ein Eisenrahmen, der mit einem Drahtgeflecht ausgefüllt ist – stammt 
noch aus der Errichtungszeit des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf von Josef Hoffmann und 
erstreckt sich an der Straßenfluchtlinie der Gst.-Nr. 170/10, 170/3 und 170/14. Damit ist die 
bestehende Einfriedung charakteristischer Bestandteil des historischen Ensembles und gem. dem 
Expert:innengutachten als solcher zu erhalten. 

Die ggs. Änderung sieht dementsprechend vor, die Gestaltung von Einfriedungen (§ 30 Abs. 2 Z 13 
NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025) im Bereich der ggs. betroffenen Grundstücke wie folgt 
unter Punkt 2.4. der Bebauungsvorschriften zu regeln: 

 

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR TEILBEREICHE 

[…] 

2.4.  SANATORIUMSBEREICH 

FREIFLÄCHEN DES SANATORIUM-AREALS (F*): 

Die Freiflächen sind als Parkanlagen zu gestalten. Verkehrsflächen (Zu- und Abfahrten) innerhalb 
der Freiflächen sind nur im unbedingt notwendigen Ausmaß erlaubt. Eine Ausweitung der 
Verkehrsflächen (z.B. für Kfz-Abstellflächen) ist ausdrücklich untersagt. 

GESTALTUNG VON EINFRIEDUNGEN: 

Im Bereich der Gst.-Nr. 170/10, 170/3 und 170/14 ist die bestehende Einfriedung gegen die 
Straßenfluchtlinie – ein aus der Errichtungszeit des ehemaligen Sanatoriums Purkersdorf 
stammender Eisenrahmen, der mit einem Drahtgeflecht ausgefüllt ist – zu erhalten. Ist der Erhaltung 
der ursprünglichen Einfriedung – etwa aufgrund eines unverhältnismäßig hohen technischen oder 
wirtschaftlichen Aufwandes – die (stellenweise) Neuerrichtung einer solchen Einfriedung 
vorzuziehen, so hat sich diese Einfriedung hinsichtlich der Gestaltung – unter Einhaltung sämtlicher 
gültiger Normen (insb. ÖNORM EN 10223-4:2013 03 01) – an der ursprünglichen Einfriedung zu 
orientieren. Mauerwerke oder anderweitig blickdichte Einfriedungen sind ausdrücklich nicht 
gestattet. 

Diese Änderung hat hinsichtlich der Gestaltung der betroffenen Grundstücke Einschränkungen der 
Baufreiheit zur Folge. Das öffentliche Interesse am Erhalt des ensemblewirksamen 
Einfriedungszauns ist demgegenüber aber durch den denkmalgeschützten Gebäudebestand 
dokumentiert. Auch aufgrund der Lage im Altortgebiet erscheint die Festlegung sachlich 
gerechtfertigt. Zusätzlich zur Erhaltung der bestehenden Einfriedung ist die Neuerrichtung einer an 
der Gestaltung des ursprünglichen Maschenzauns orientierten Einfriedung zulässig, wobei zum 
Zeitpunkt der Errichtung bzw. Aufstellung geltende Normen zu berücksichtigen sind. 
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Technische Korrektur Abgrenzung F* 
Im Vorfeld der ggs. Änderung wurde im Bereich der Gst.-Nr. 170/10 und 170/3 ein Zeichenfehler 
festgestellt. Aufgrund eines technischen Fehlers im Zuge der Übertragung der digitalen 
Datengrundlagen des Bebauungsplans von einer CAD- in eine GIS-Software wurde eine 
Abgrenzungslinie der dort rechtskräftig festgelegten Freifläche F* nicht übernommen (vgl. Abbildung 
9).  

 

Abbildung 9: links: rechtskräftige Abgrenzung der Freifläche F*, Ausschnitt Bebauungsplan, 23. Änderung, rechts: 

Zeichenfehler, Ausschnitt Bebauungsplan, 26. Änderung, Quelle: Stadtgemeinde Purkersdorf 

Im Rahmen der ggs. Änderung erfolgt eine dementsprechende technische Korrektur. 

4.1.5 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

Mit der ggs. Änderung erfolgt eine die Verträglichkeit mit dem benachbarten Sanatoriumsgebäude 
berücksichtigende Steuerung der baulichen Ausnutzbarkeit. Der Erhaltung der Sichtbeziehungen 
zwischen Wiener Straße und Sanatorium Purkersdorf wird insbesondere durch die Ausweitung der 
Freifläche F*, die Festlegung eines Verbots oberirdischer Kfz-Stellplätze und die Richtung Westen 
abnehmende, höchstzulässige Gebäudehöhe Rechnung getragen. Die Nicht-Durchführung der ggs. 
Änderung hätte zur Folge, dass nach Auslaufen der Bausperre, ein ca. 10 m weiter westlich 
zulässiges Bauvorhaben die Sichtbeziehungen zum Sanatoriumsgebäude wesentlich 
beeinträchtigen könnte. Ggü. dem derzeitigen Rechtsstand sind damit, auch unter Berücksichtigung 
des benachbarten denkmalgeschützten Gebäudebestandes, positive Auswirkungen auf das Ortsbild 
zu erwarten. Änderungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die ggs. Änderung das Ergebnis einer Abwägung der öffentlichen 
und privaten Interessen abbildet. Einerseits wird das private Interesse, das Grundstück durch ein 
wirtschaftlich tragfähiges und dem Stand der Technik entsprechendes Pflegeheim mit bis zu 72 
Betten nutzen zu können, berücksichtigt. Andererseits sollen die hierfür erforderlichen 
Grundrissflächen in der Art angeordnet werden, dass sich diese möglichst harmonisch in das 
Gesamtareal einfügen und dem Sanatorium Purkersdorf unterordnen, wobei vor allem ein 
größtmöglicher Erhalt der Sichtbeziehungen angestrebt wird. Dabei sei bemerkt, dass auch für die 
Nutzung des Grundstücks als Pflegeheim ein öffentliches Interesse besteht, das nicht zuletzt in der 
entsprechenden Flächenwidmung (BS-Pflegeheim Seniorenbetreuung) dokumentiert ist. 

 

Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Bebauungsplans (28. Änderung) für einen 
Teilbereich (ÄP1), wie im Sachverhalt beschrieben, für die Gst. Nr. 170/14, 170/10, 170/3, zu. 
 

Wortmeldungen: 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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4.2 Änderungspunkt 3: Bahnhofstraße 22 bis 30, Festlegung bzw. 
Anpassung der vorderen Baufluchtlinie 

4.2.1 Steckbrief 

Änderung:  inhaltliche Änderung 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. .172, 549/9, .243, 549/11, 561, 564/4 gemäß der 
planlichen Darstellung 

Mappenblätter: 25 

Bestand:  - / vordere Baufluchtlinie (2 m) 

Planung: vordere Baufluchtlinie (4 m) 

Änderungsanlass: wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller 
Entwicklung (§ 34 Abs. 1 Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025) 

Plandarstellung:  

 
 

4.2.2 Lage, Umgebung und aktuelle Festlegungen 

Die ggs. Änderung betrifft die Liegenschaften Bahnhofstraße ONr. 22 bis 30 östlich des 
Stadtzentrums von Purkersdorf. 

Die Grundstücke sind als Bauland Wohngebiete mit einer zusätzlichen Einschränkung auf maximal 
drei Wohnungen pro Grundstück (BW-3WE) gewidmet. Der Bebauungsplan legt 35 % 
Bebauungsdichte, die offen/gekuppelte Bebauungsweise und wahlweise Bauklasse I,II (35/o,k/I,II) 
fest. Die Grundstücke befinden sich im Altortgebiet. 

Im Bereich des ONr. 24 ist eine vordere Baufluchtlinie im Abstand von 4 m zur Straßenfluchtlinie 
festgelegt. Im Bereich der ONr. 26 und 28 ist eine vordere Baufluchtlinie im Abstand von 2 m 
festgelegt. Im Bereich der ONr. 22 und 30 sind keine vorderen Baufluchtlinien festgelegt.  

Sämtliche betroffenen Grundstücke sind mit Hauptgebäuden bebaut. 

4.2.3 Änderungen und Planungsziele 

Im Zuge des laufenden Monitorings wurde festgestellt, dass im Bereich der Gst.-Nr. .172 (ONr. 22) 
und 564/4 (ONr. 30) – im Gegensatz zu den umliegenden Grundstücken entlang der Bahnhofstraße 
– keine vordere Baufluchtlinie festgelegt ist. Im Bereich der dazwischenliegenden Gst.-Nr. .243 und 
549/11 (ONr. 26) und 561 (ONr. 28) ist die vordere Baufluchtline in einem Abstand von 2 m zur 
Straßenfluchtlinie festgelegt. 

Zur Ermöglichung einer einheitlichen Vorgartentiefe sieht die ggs. Änderung eine Harmonisierung 
der Bestimmung in der Art vor, dass im Bereich der betroffenen Grundstücke durchgehend eine 
vordere Baufluchtlinie im Abstand von 4 m zur Straßenfluchtlinie festgelegt wird. Damit liegt 
zwischen ONr. 18 im Westen und ONr. 36 im Osten eine einheitliche Bestimmung vor.  
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4.2.4 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

Im Bereich der Gst.-Nr. .172 (ONr. 22), Gst.-Nr. .243 (ONr. 26) und 564/4 (ONr. 30) befinden sich 
baurechtlich bewilligte Hauptgebäude, die zumindest in Teilen weniger als 4 m von der 
Straßenfluchtlinie entfernt sind. Die ggs. Änderung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf den 
baurechtlich bewilligten Konsens. Im Falle eines Abbruchs und einer Neubebauung ist aufgrund der 
Änderung aber ein vorderer Bauwich von 4 m einzuhalten. 

Gem. Erkenntnis des VfGH vom 07.03.2022 (V 260/2021-13) „hat der Verordnungsgeber […] bei 
seiner Planung den bisherigen Bestand zu berücksichtigen. In der Raumplanung, die sich 
naturgemäß auf die zukünftige Ausgestaltung richtet, liegt es jedoch auch innerhalb des dem 
Verordnungsgeber zukommenden Planungsermessens, die Planung in einem gewissen 
Widerspruch zu den bestehenden Gegebenheiten vorzunehmen.“ 

Die Auswirkungen auf das Ortsbild sind positiv einzuschätzen, negative Auswirkungen auf die 
Umwelt sind aufgrund dieser Änderung nicht zu erwarten. 

 
 
Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Bebauungsplans  (28. Änderung) für einen 
Teilbereich (ÄP3), wie im Sachverhalt beschrieben, für die Gst. Nr. .172, 549/9, .243, 549/11, 561, 564/4, 
zu. 
 

Wortmeldungen: 
Kellner, Kasper, Steinbichler, Aicher, Kasper 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
 
Schwarz verlässt den Saal 20:10 
Rechberger verlässt den Saal 20:12 
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4.3 Änderungspunkt 4: Linzer Straße 88 und 90, Anpassung der vorderen 
Baufluchtlinie 

4.3.1 Steckbrief 

Änderung:  inhaltliche Änderung 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. .658, 579/57, 579/58 gemäß der planlichen 
Darstellung 

Mappenblätter: 8 

Bestand: vordere Baufluchtlinie 

Planung: Anpassung der Baufluchtlinie 

Änderungsanlass: wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller 
Entwicklung (§ 34 Abs. 1 Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025) 

Plandarstellung:  

 

 
 

4.3.2 Lage, Umgebung und aktuelle Festlegungen 

Die gegenständliche Änderung betrifft die Liegenschaften Linzer Straße 88 (Gst.-Nr. 579/58) und 
90 (.658, 579/57). Der gesamte Baublock ist als Bauland Wohngebiete gewidmet, der 
Bebauungsplan legt 33 % Bebauungsdichte, die offen/gekuppelte Bebauungsweise und wahlweise 
Bauklasse I,II (33/o,k/I,II) fest. Nach Osten hin ist eine hintere Baufluchtlinie im Abstand von 10 m 
zu den hinteren Grundstücksgrenzen festgelegt. Parallel dazu ist eine vordere Baufluchtlinie 
festgelegt. Durch die Lage der Baufluchtlinien wird eine mit Hauptgebäuden bebaubare Tiefe von 
55 m zoniert. Davon abweichend, ist im Bereich der ggs. betroffenen Grundstücke der Verlauf der 
vorderen Baufluchtlinie an den baurechtlich bewilligten Gebäudebestand angepasst, wodurch eine 
größere, mit Hauptgebäuden bebaubare Tiefe verordnet ist. 

4.3.3 Änderungen und Planungsziele 

Die auf den ggs. betroffenen Grundstücken baurechtlich bewilligten Hauptgebäude, deren 
Anordnung im Rahmen der ursprünglichen Festlegung der vorderen Baufluchtlinie berücksichtigt 
wurde, wurden mittlerweile abgebrochen, wodurch eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen (§ 34 Abs.1 Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025) vorliegt.  
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Die ggs. Änderung sieht zur ortsbildverträglichen Weiterentwicklung der vorhandenen 
Bebauungsstrukturen und Ermöglichung einer einheitlichen Vorgartentiefe vor, die vordere 
Baufluchtlinie im Bereich der ggs. Grundstücke in der Art anzupassen, dass dort – wie auch im 
gesamten Umgebungsbereich – eine einheitliche, mit Hauptgebäuden bebaubare Tiefe von 55 m 
einzuhalten ist. 

4.3.4 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

Der Änderungspunkt ist vom Inhalt und Umfang so geringfügig einzuschätzen, dass erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Umwelt und Nutzungseinschränkungen ausgeschlossen werden 
können. Auswirkungen auf das Ortsbild sind positiv einzuschätzen. 

 
 
Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Bebauungsplans (28. Änderung) für einen 
Teilbereich (ÄP4), wie im Sachverhalt beschrieben, für die Gst. Nr. .658, 579/57, 579/58 zu. 
 

Wortmeldungen: 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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4.4 Änderungspunkt 7: Herrengasse 9-11 und 13, Hardt-Stremayr-Gasse 3, 
Anpassung der hinteren Baufluchtlinie 

4.4.1 Steckbrief 

Änderung:  inhaltliche Änderung 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. 72, 73, 74/1 gemäß der planlichen Darstellung 

Mappenblätter: 26 

Bestand: hintere Baufluchtlinie 

Planung: Anpassung der hinteren Baufluchtlinie 

Änderungsanlass: wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller 
Entwicklung (§ 34 Abs. 1 Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025) 

Plandarstellung:   

 

 
 

4.4.2 Lage und Beschreibung der Änderung 

Die betroffenen Grundstücke befinden sich im Bereich Herrengasse / Hardt Stremayer-Gasse im 
Stadtzentrum von Purkersdorf. Der Bereich ist als Bauland Kerngebiete (BK) gewidmet. Der 
Bebauungsplan legt 60 % Bebauungsdichte, die geschlossene Bebauungsweise und wahlweise 
Bauklasse II,III (60/g/II,III) fest. Hin zur Herrengasse ist eine vordere Baufluchtlinie im Abstand von 
5 m zur Straßenfluchtlinie festgelegt – bis auf Höhe des Gst.-Nr. .55/1 gilt an dieser Baufluchtlinie 
eine Anbauverpflichtung.  

Weiters ist im Bereich dieser Grundstücke eine hintere Baufluchtlinie festgelegt. Bis einschließlich 
Gst.-Nr. 72 verläuft diese hintere Baufluchtlinie parallel zur vorderen Baufluchtlinie, wodurch eine 
mit Hauptgebäuden bebaubare Tiefe von 40 m zoniert ist. Nördlich davon ist der Verlauf der hinteren 
Baufluchtlinie Richtung Osten verschwenkt, wodurch sich die mit Hauptgebäuden bebaubare Tiefe 
verkleinert. 

Der Stadtgemeinde Purkersdorf liegt in diesem Zusammenhang von Seiten des 
Grundstückseigentümers eine Anfrage vor, wonach die hintere Baufluchtlinie im Bereich der 
betroffenen Grundstücke in der Art angepasst werden möge, dass bis hin zu der im Bereich des 
Gst.-Nr. 74/1 festgelegten seitlichen Baufluchtlinie (5 m) eine durchgehende, mit Hauptgebäuden 
bebaubare Tiefe von 40 m ermöglicht wird. 

Nach raumordnungsfachlicher Abwägung kann dieser Anfrage entsprochen werden. Über die 
Schaffung gleicher Voraussetzungen hinsichtlich der Anordnung von Hauptgebäuden hinaus trägt 
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die Änderung zu einer verbesserten Lesbarkeit und Anwendbarkeit der Verordnung des 
Bebauungsplans bei. 

4.4.3 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

Ggü. dem derzeitigen Rechtsstand hat die ggs. Änderung keine Nutzungseinschränkungen zur 
Folge. Die Lesbarkeit und Anwendbarkeit der Verordnung des Bebauungsplans wird verbessert. 
Auswirkungen auf die Umwelt oder das Ortsbild sind dabei nicht zu erwarten. 

 
 
Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Bebauungsplans (28. Änderung) für einen 
Teilbereich (ÄP7), wie im Sachverhalt beschrieben, für die Gst. Nr. 72, 73, 74/1 zu. 
 

Wortmeldungen: 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
Schwarz betritt den Saal 20:13 
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4.5 Änderungspunkt 9: Robert Hohenwarter-Gasse 2a / Deutschwaldstraße 
30, Anpassung der seitlichen Baufluchtlinie 

4.5.1 Steckbrief 

Änderung:  inhaltliche Änderung 

Grundstücke:  KG Purkersdorf, Gst.-Nr. 306 gemäß der planlichen Darstellung 

Mappenblätter: 76 

Bestand: seitliche Baufluchtlinie 

Planung: Anpassung der seitlichen Baufluchtlinie 

Änderungsanlass: wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller 
Entwicklung (§ 34 Abs. 1 Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025) 

Plandarstellung:   

 

 
 

4.5.2 Lage und Beschreibung der Änderung 

Der ggs. Änderungspunkt betrifft das Gst.-Nr. 306 im Stadtteil Deutschwald. Das Grundstück ist als 
Bauland Wohngebiete mit einer zusätzlichen Einschränkung auf maximal zwei Wohnungen pro 
Grundstück (BW-2WE) festgelegt. Nördlich und östlich grenzt der Deutschwaldbach, der als 
Grünland Wasserfläche (Gwf) gewidmet ist, an. Entlang des Deutschwaldbachs sind rote und gelbe 
Wildbachgefahrenzonen kenntlichgemacht. Die gelbe Wildbachzone überlagert insbesondere den 
zur Robert Hohenwarter-Gasse zugewandten Bereich des Grundstücks. 

Der Bebauungsplan legt eine Bebauungsdichte von 22,5 %, die offen/gekuppelte Bebauungsweise 
und wahlweise Bauklasse I,II (22,5/o,k/I,II) fest. Hin zur Robert Hohenwarter-Gasse ist eine vordere 
Baufluchtlinie im Abstand von 4 m zur Straßenfluchtlinie festgelegt. Zum Deutschwaldbach ist eine 
seitliche Baufluchtlinie festgelegt – diese im südlichen Abschnitt in einem Abstand von 5 m zur 
seitlichen Grundstücksgrenze und nördlich davon in einem Abstand von 10 m. Im Norden des 
Grundstücks ist eine hintere Baufluchtlinie im Abstand von wiederum 10 m festgelegt. 
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Der Versatz von 5 auf 10 m im Verlauf der seitlichen Baufluchtlinie ist darauf zurückzuführen, dass 
zum Zeitpunkt der Erlassung dieser Bestimmung eine dort vorhandene Brücke über den 
Deutschwaldbach, über die das Grundstück ehemals erschlossen wurde (Deutschwaldstraße 30) im 
Linienverlauf berücksichtigt wurde. Die Brücke ist seit mehreren Jahren nicht mehr vorhanden. Das 
Grundstück wird seither über die Robert Hohenwarter-Gasse (ONr. 2a) erschlossen. 

In diesem Zusammenhang liegt der Stadtgemeinde Purkersdorf nunmehr eine Anfrage zur Änderung 
des Bebauungsplans vor, wonach die seitliche Baufluchtlinie in der Art angepasst werden möge, 
dass der Versatz zur effizienteren baulichen Ausnutzbarkeit des L-förmigen Baulandgrundstücks 
begradigt werden möge. 

Nach raumordnungsfachlicher Abwägung kann dieser Anfrage entsprochen werden. Aufgrund der 
nicht mehr vorhandenen Brücke, welche zum Zeitpunkt der derzeit rechtskräftigen Festlegung im 
Linienverlauf berücksichtigt wurde, liegt eine wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen vor 
(§ 34 Abs.1 Z 1 NÖ ROG 2014 LGBl. Nr. 10/2024 104/2025). Die ggs. Änderung sieht vor, die 
seitliche Baufluchtlinie im Abstand von 5 m in Richtung Norden bis zum Schnittpunkt mit der linearen 
Verlängerung der hinteren Baufluchtlinie (10 m) festzusetzen.  

4.5.3 Mögliche Auswirkungen und Nutzungseinschränkungen 

Die Änderung ermöglicht eine flexiblere Anordnung von Hauptgebäuden. Gleichsam wird die 
bauliche Ausnutzbarkeit – etwa im Sinne einer Kombination aus Bebauungsdichte und 
Bebauungshöhe – nicht erhöht, sondern es wird lediglich der mit Hauptgebäuden bebaubare Bereich 
vergrößert. Damit trägt die Änderung einer effizienteren und flexibleren Bauplatznutzung Rechnung. 
Darüber hinaus wird der Rahmen für eine Bebauung mit Hauptgebäuden um einen Bereich erweitert, 
der nicht die gelbe Wildbachgefahrenzone überlagert. 

Ggü. dem derzeitigen Rechtsstand sind damit weder Auswirkungen auf die Umwelt noch auf das 
Ortsbild zu erwarten. 

 
 
Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Festlegungen des Bebauungsplans  (28. Änderung) für einen 
Teilbereich (ÄP9), wie im Sachverhalt beschrieben, für die Gst. Nr. 306, zu. 
 

Wortmeldungen: 
Aicher, Steinbichler, Kasper, Kellner 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
Rechberger betritt den Saal 20:14 
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5. VERORDNUNG zur 28. Änderung des Bebauungsplans 

 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf beschließt nach Erörterung der, während der öffentlichen 
Auflage vom 17.11.2025 bis 29.12.2025 eingelangten, Stellungnahmen in der Sitzung am 23.02.2026 
folgende 
 

VERORDNUNG 
 

§ 1 
 

Aufgrund der §§ 29 bis 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, i.d.g.F, werden die Festlegungen des 
Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Purkersdorf für einen Teilbereich des Gemeindegebiets abgeändert 
(28. Änderung des Bebauungsplanes). Der Bebauungsplan wird digital neu dargestellt. 
 

§ 2 
 

Die Plandarstellung des Bebauungsplans, verfasst von der Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH unter 
der Zahl: 25-78/BBPL/301-28, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im 
Rathaus der Stadtgemeinde Purkersdorf während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 
 

§ 3 
Gleichzeit wird der Wortlaut der Verordnung, die Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Purkersdorf, 
abgeändert und wie folgt neu formuliert: 
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Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Purkersdorf 
 

 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973, idgF., mit dem auf den Beginn 
der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister 

Purkersdorf, am   

 

Angeschlagen am:  

Abgenommen am:  

            Seite I 14 

 
 
 
Der Gemeinderat wird ersucht folgenden Beschluss zu fassen: 

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Verordnung zur 28. Änderung des Bebauungsplans, wie im Sachverhalt 
angeführt, zu.  
 

Wortmeldungen: 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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GR0207  Parkraumbewirtschaftung Purkersdorf 

SACHVERHALT 
Mit Gemeinderatspunkt GR0147 vom 25.11.2025 wurde die Parkraumbewirtschaftung in 
Purkersdorf novelliert. Damit erfuhr die grüne Zone eine Erweiterung und es wurde eine 
Gebührenerhöhung beschlossen. Eine Möglichkeit zur Entrichtung einer pauschalierten 
Parkabgabe (Parkpickerl) für alle Gemeindebürger Purkersdorfs wurde mit damaliger Verordnung 
nicht explizit beschlossen. Dies wird mit der derzeitigen Änderung der Verordnung nun umgesetzt. 
Demnach werden die bezugsberechtigten Personen in §4 der Verordnung auf die 
Katastralgemeinde Purkersdorf ausgeweitet. Zudem soll das Wort Handyparken in §5 und §6 durch 
Easyparking ersetzt werden, da Easyparking die Agenden von Handyparking übernommen hat und 
dies eine Klarstellung im Verordnungstext darstellt. 
 
 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat beschließt die Ausweitung der antragberechtigten Personen entsprechend der 
Regelungen in §4 der Verordnung auf das Katastralgebiet Purkersdorf. Zudem wird der Ersatz 
des Wortes „Handyparken“ durch „Easyparking“ beschlossen. 
 
Die beigefügte Verordnung wird vom Gemeinderat beschlossen. 
 
Die neue Verordnung tritt mit 11.03.2026 in Kraft 
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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Aktuelles – Allfälliges 

 
Terminplanung 2026  

 
Stadtrat Gemeinderat 

DI, 17.03.2026,.19:00 Uhr DI, 24.03.2026, 19:00 Uhr 
DI, 12.05.2026, 19:00 Uhr  
DI, 16.06.2026, 19:00 Uhr DI, 23.06.2026, 19:00 Uhr 
DI, 11.08.2026, 19:00 Uhr  
DI, 22.09.2026, 19:00 Uhr DI, 29.09.2026, 19:00 Uhr 
DI, 20.10.2026, 19:00 Uhr  
DI, 17.11.2026, 19:00 Uhr DI, 24.11.2026, 19:00 Uhr 

 
 
ENDE: 20:30 
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Beilagen zur Sitzung 
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